
Vorarlberger Landtag. 
 
8. Sitzung 
 
am 26 Januar 1894 
 
unter dem Vorsitze des Herrn Landeshauptmannes Adolf Rhomberg. 
 
 
Gegenwärtig 18 Abgeordnete. Abwesend die Herren: Johann Thurnher und 
Reisch. 
 
Regierungsvertreter: Herr K. k. Hofrath Graf St. Julien-Wallsee. 
 
Beginn der Sitzung 10 Uhr 40 Min. Vormittags. 
 
Landeshauptmann: Die Sitzung ist eröffnet. 
Ich ersuche um Verlesung des Protokolles der 
letzten Sitzung. 
 
(Secretär verliest dasselbe.) 
 
Landeshauptmann: Wird gegen die Fassung 
des Protokolles eine Einwendung erhoben? Es ist 
nicht der Fall, daher betrachte ich dasselbe als 
genehmigt. 
 
Es ist mir ein Einlaufstück zugekommen, 
nämlich eine Petition des Fischereivereines für 
Vorarlberg um Gewährung einer Subvention aus 
Landesmitteln, eingebracht durch den Herrn Abgeordneten 
Martin Thurnher. 
 
(Secretär verliest dieselbe.) 
 
Martin Thurnher: Ich erlaube mir den 
Antrag zu stellen, daß diese Petition dem Finanz- 
ausschüsse zur Berathung zugewiesen werde. 
 
Landeshauptmann: Es ist die Dringlichkeit 
und Zuweisung dieses Gegenstandes an den  
Finanzausschuß beantragt. Wünscht Jemand eine Bemerkung 
zu machen? — Da dies nicht der Fall ist, 
betrachte ich den Antrag als angenommen und 
wird die Zuweisung in diesem Sinne erfolgen. 
 
Ich habe dem hohen Hause noch eine Mittheilung 
zu machen. Im Rechenschaftsberichte, wie 
er dem hohen Landtage vorgelegt worden ist, ist 
unter Punkt 5 folgendes enthalten: „Dem vom 
Vorarlberger Landtage am 17. Sept. 1892 beschlossenen 
Gesetz-Entwürfe, betreffend die 
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Abänderung der §§ 12 und 23 der Bauordnung 
vom 20. März 1886 wurde mit a. h. Entschließung  
vom 16. Nov. 1893 die a. h. Sanction nicht ertheilt. 



 
Die Ablehnungsgründe wurden mit Statthalterei- 
Erlaß vom 26. Nov. 1893, Z. 28909 dem 
Landesausschusse mitgetheilt und hat sich dieser mit 
Zuschrift vom 11. Dez., Z. 5363 an die hohe k. 
k. Regierung mit dem Ersuchen gewendet, einen 
abgeänderten Entwurf s. Z. der Landesvertretung 
als Regierungs-Vorlage zu unterbreiten. 
 
Nun ist heute von Seite der k. k. Statthalterei 
eine Note an uns gekommen, worin er- 
öffnet wird, daß das hohe Ministerium des Innern 
bezüglich der Textirung des § 12 der Vorarlberger 
Bauordnung, welche eben die von dem 
Herrn Bezirksarzte Dr. Bär seinerzeit gemachte 
Anregung betrifft, eine bestimmte Textirung vorschlägt,  
welche als die geeignetste von Seite der 
Regierung befunden wird, in die Bauordnung 
hineinzukommen. Nachdem nun diese an den 
Landesausschuß gekommene Note so gestaltet ist, 
daß eine weitere Behandlung noch in der gegen- 
wärtigen Session möglich erscheint, so bringe ich 
dies dem hohen Hause zur Kenntnis und erwarte 
über die formelle Behandlung, insofern das hohe 
Haus geneigt in, diese noch in der jetzigen Session 
vorzunehmen, einen Antrag. 
 
Martin Thurnher: Ich beantrage die Zuweisung 
des Gegenstandes an den volkswirthschaftlichen 
Ausschuß. 
 
Landeshauptmann: Der Herr Abgeordnete Martin 
Thurnher stellt den Antrag, diesen ganzen Akt 
dem volkswirthschaftlichen Ausschüsse zu überweisen. 
 Erfolgt eine Einwendung nach irgend 
einer Richtung? — Es ist nicht der Fall, somit 
betrachte ich den Antrag als genehmigt und ich 
werde den ganzen Gegenstand dem volkswirthschaftlichen 
Ausschüsse zuweisen. 
 
Wir kommen nun zur Tagesordnung. 
 
Auf derselben steht als erster Gegenstand der 
Bericht des Finanzausschusses über die 
Petition des Landesverbandes für 
Fremdenverkehr in Vorarlberg um eine 
Subvention. 
 
Ich ersuche den Herrn Abgeordneten Fritz, den 
Bericht resp. Antrag zu verlesen. 
 
Fritz: Der Finanzausschuß stellt folgenden 
Antrag: (liest denselben aus Beilage XX). 
 
Landeshauptmann: Ich eröffne über den 
Bericht und Antrag die Debatte. — Es meldet sich 
in derselben Niemand zum Worte. Sie ist also 
geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter noch 
eine Bemerkung zu machen? 
 



Fritz: Nur das, daß zu berichtigen wäre, 
daß als Berichterstatter Fritz unterschrieben sein 
soll, statt Fink. 
 
Landeshauptmann: Ich schreite nun zur Abstimmung 
und ersuche die Herren, welche dem 
Anträge des Finanzausschusses ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
 
Angenommen. 
 
Der zweite Gegenstand der heutigen Tagesordnung 
ist der Bericht des volkswirthschaftlichen 
Ausschusses über den selbstständigen  
Antrag Fink und Genossen 
betreffend die Subventionirung der 
gewerblichen Fortbildungsschulen. 
 
Ich ersuche den Herrn Berichterstatter Fink, 
den Antrag zu verlesen. 
 
Fink: (liest den Antrag aus Beilage XIX.) 
 
Landeshauptmann: Ich eröffne über den 
Bericht und Antrag die Debatte. 
 
Dr. Waibel: Die Herren werden sich daran 
erinnern, wie der von dieser Seite des Hauses 
vor ein paar Jahren eingebrachte Antrag auf 
Unterstützung der gewerblichen Fortbildungsschulen 
ausgenommen wurde und müssen verwundert gewesen 
sein — angenehm vielleicht —, daß von der 
andern Seite ein Antrag auf Unterstützung in 
diesem Jahre vor das hohe Haus gebracht wird. 
Ich begrüße es begreiflicherweise, daß eine Bekehrung 
der Gemüther entstanden ist, muß mich 
aber gegen den zweiten Punkt des Antrages aussprechen. 
 Es ist derjenige, welcher besagt: „insoweit 
dieselben ohne Beeinträchtigung der Heilighaltung 
der Sonn- und gebotenen Feiertage ihren Zweck 
erfüllen." 
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Ich bin der Ansicht, daß es nicht zweckmäßig 
ist, ein solches Moment in unsere Berathungen 
hereinzuziehen. Überlassen wir diese Angelegenheit, 
 die eine rein seelsorgliche ist, jenen Instanzen, 
welche berufen sind, diese Seite des gesellschaftlichen 
Lebens zu überwachen und zu leiten. Wenn 
man bei solchen Dingen eine weitere Consequenz 
zieht, könnten sich ganz abenteuerliche Dinge ergeben. 
 Wir werden uns z. B. in den nächsten 
Tagen zu befassen haben mit einer großen Summe 
Geldes, welche wir vom Lande für den Bregenzerwald 
verlangen. Was würde der Herr Antragsteller 
dazu sagen, wenn in diesem Hause die Bewilligung 
an die Bedingung geknüpft würde, daß 



das Land dieses Geld nur votirt, wenn der Betrieb 
der Bahn ohne Beeinträchtigung der Sonn- und 
Feiertagsheiligung möglich gemacht werde. Zu 
solchen abenteuerlichen Schlüssen kommt man. Ich 
halte es nicht für zweckmäßig, wenn solch ein wichtiges 
Moment, mit dem wir uns eigentlich nicht 
zu befassen haben, hier hereingezogen wird. Weiters 
habe ich zu bemerken, daß nach meiner Überzeugung 
der Beitrag, der hier beantragt wird, 
etwas zu niedrig gegriffen ist. Wenn der Herr 
Antragsteller sich um die Einrichtung jener gewerblichen 
Fortbildungsschulen bekümmert hat, welche 
nach den bestehenden Normalien eingerichtet sind 
und erhalten werden, so wird er sich überzeugt 
haben, daß die Erhaltung solcher Schulen mit sehr 
großen Auslagen verbunden ist. Wenn auch seitens 
des Staates und der Handelskammer namhafte 
Beiträge zu diesen Schulen geleistet werden, so 
bleibt doch noch eine außerordentlich große Summe 
für die betreffenden Gemeinden zu tragen übrig. 
Ich berufe mich in dieser Angelegenheit auf meinen 
Collegen Wolf; er wird hier bezeugen können, 
daß die Schule in Bludenz, welche gegenwärtig 
noch gar keine Subvention vom Staate genießt, 
eine Jahresauslage von über 1000 fl. hat. Ich 
bin in der Lage, bezüglich der Schule, in deren 
Ausschüsse ich Obmann bin, mitzutheilen, daß auch 
wir auf eine effective Ausgabe von über 900 fl. 
jährlich gelangen; das ist effectives Geld. Außerdem 
leistet ja die Gemeinde auch noch die Beheizung, 
 Beleuchtung und Bedienung der Schule. 
Die Auslagen kommen also weit höher als auf 
900 fl. hinauf. 
 
Wie es in Bregenz steht, weiß ich nicht, ich habe noch 
keinen Bericht von dieser Schule eingesehen. 
 
Es muß wohl zugegeben werden, daß diese 
Schulen ihre Aufgaben in vollem Maße erfüllen. 
Die Schule, über die ich näher unterrichtet bin, 
ist die zu Dornbirn. An derselben sind vier Lehr- 
kräfte angestellt. Die Frequenz ist eine regelmäßig 
; im Jahre 80 oder über 80 Schüler betragende. 
Die Schüler sind in zwei Classen abgetheilt, um 
den Unterricht in dieser Abstufung für die Schüler 
wirksamer zu machen. Von diesen Schülern besuchen 
80 den sonntäglichen Unterricht, welcher in 
zwei Abtheilungen abgehalten werden muß, von 
9 bis 11 und von 12 bis 2 Uhr. Die Frequenzen 
dieser Sonntagsschule ist eine so constante, daß die 
Absenz durchschnittlich nur 3 bis 4 Schüler be- 
trägt. Ich füge noch bei, daß keinerlei Zwang 
auf diesen Besuch ausgeübt wird, daß er vollkommen 
freiwillig ist von Seite der Schüler, — 
ein Beweis, daß die jungen Leute ein Interesse 
an der Schule haben, die gewünschten Erfolge 
erreicht werden und auch die Angehörigen davon 
überzeugt sind und sie zum Besuche der Schule 
anhalten. Aber nicht bloß Sonntags findet dieser 
Unterricht statt, sondern auch am Donnerstage von 



1 bis 5 Uhr nachmittags. Auf solche entgegenkommende 
Weise gewähren die Arbeitgeber den 
Lehrlingen und Gehilfen Gelegenheit, den Unterricht 
zu besuchen. Von 1 bis 3 Uhr wird Zeichenunterricht 
gegeben, und die zwei übrigen Stunden 
werden für die übrigen Gegenstände, Aufsatz, gewerbliches 
Rechnen, gewerbliche Buchhaltung verwendet. 
 Auch am Dienstag Nachmittag ist von 
5 bis 7 Uhr Unterricht, und dieser Werktagsunterricht 
am Dienstag und Donnerstag wird von 
mehr als der Hälfte dieser Schüler — über vierzig 
— regelmäßig besucht. Die Jahresberichte, 
die ausgegeben werden, die Ausstellung, welche 
jedesmal am Jahresschluß gehalten wird, liefern 
den Beweis, daß diese Schule ihren Beruf im 
vollsten Maße erfüllt und in den Kreisen, für 
welche sie bestimmt ist, in ganz entschieden wirksamer 
Weise dient. Nun glaube ich, wenn eine 
solche Schule, welche nicht bloß der eigenen 
Gemeinde, sondern auch andern Gemeinden dient — 
und es sind ja nicht nur Angehörigen der eigenen 
Gemeinde, welche diese Schule besuchen, es sind 
ja, wie auch in Bregenz und Bludenz, Besucher 
aus allen übrigen Landestheilen da — so ist die 
beantragte Unterstützung von 100 fl. doch zu 
gering; es dürfte nach dem Verhältnis der Schule 
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das Ausmaß auf 200 fl. erhöht werden. Wenn 
Sie irgend einer Anstalt des Landes eine Wohlthat 
erweisen, so erweisen Sie sie hier, damit die Gemeinden, 
 wenn sie diese Schulen in ihrer Entwicklung 
weiter fortführen wollen, nicht noch größere 
Opfer bringen müssen- 
 
Ich glaube nun nach den kurzen Ausführungen, 
die ich gemacht habe, den Antrag, sowie ihn der 
Ausschuß vorlegt, meinerseits nicht acceptiren zu 
können und würde dem hohen Hause einen anders 
lautenden Antrag zur Annahme empfehlen. Ich 
würde denselben in folgender Weise stylisiren: 
 
„Der Landesausschuß wird ermächtiget, den im 
Lande bestehenden, vom Staate und der Handels- und 
Gewerbekammer subventionirten gewerblichen 
Fortbildungsschulen nach erfolgter Einholung des 
Lehrplanes, des Schülerverzeichnisses und des 
jeweiligen Jahresberichtes für die Dauer der 
Landtagsperiode einen jährlichen Beitrag bis zu 
200 fl. aus Landesmitteln zu gewähren." 
 
Landeshauptmann: Wer wünscht weiter das 
Wort. 
 
Mart. Thurnher: Ich bitte um das Wort. 
Ich möchte mich insbesondere gegen den Umstand 
wenden, daß der Herr Vorredner in seinem An- 



träge den Passus entfernt haben will, daß für diese 
Schulen unter der Bedingung eine Subvention 
ertheilt werde, daß die betreffende Kirchenbehörde 
in der Ertheilung des Unterrichtes keine Beeinträchtigung  
des Gottesdienstes erblickt. Nach meiner 
Ansicht ist diese Bedingung leicht zu erfüllen, indem 
der Antrag des volkswirthschaftlichen Ausschusses 
in einer Weise gefaßt ist, daß auch die Fortbildungsschule 
von Dornbirn von einer Subvention 
nicht ausgeschlossen erscheint. Wenn die Verhältnisse 
dort auch bedingen sollten, daß ein Theil der 
Schüler Vormittags unterrichtet werden muß, und 
ein anderer Ausweg sich nicht finden läßt, so 
dürfte sich vielleicht doch eine Vereinbarung mit 
der kirchlichen Behörde erzielen lassen, wenn beispielsweise 
in der betreffenden Schule nach Anhörung  
einer hl. Messe seitens der Schüler noch 
Unterricht in der Religion ertheilt würde. Also 
irgend ein Modus würde sich finden lassen, der 
herbeiführen würde, daß eine derartige Schule von 
der Subvention nicht ausgeschlossen wäre. Ich 
möchte daher insbesondere bezüglich dieses Passus 
 
die volle Aufrechthaltung des Antrages des volkswirthschaftlichen 
Ausschusses dem hohen Hause 
empfehlen. 
 
Im übrigen überlasse ich die näheren Auseinandersetzungen 
dem Herrn Berichterstatter. 
 
Dr. Schmid: Es freut mich, aus den Worten 
des letzten Herrn Vorredners zu entnehmen, daß 
er dem einen Theile des Dr. Waibel'schen Antrages, 
der auf eine Erhöhung der Subventionssumme 
hinzielt, jedenfalls keinen Widerspruch entgegengebracht 
hat, und ich als Vertreter der Landeshauptstadt 
Bregenz gebe in diesem hohen Hause 
die Erklärung ab, daß ich natürlich für die höhere 
Subvention der gewerblichen Fortbildungsschulen 
stimmen werde und diesen betreffenden Theil des 
Antrages des Herrn Dr. Waibel nach besten Kräften 
unterstütze. Bezüglich der an die Subventionirung 
von Seite des volkswirthschaftlichen Ausschusses 
gestellten Bedingung, betreffend Einflußnahme der 
kirchlichen Behörde auf die Schulzeit, habe ich als 
Vertreter von Bregenz keine Einsprache zu erheben, 
weil, wie die Herren aus den früheren Landtagsberichten 
und Verhandlungen in diesem Hause sich 
erinnern werden, bei uns in Bregenz niemals ein 
Anstand obgewaltet hat, welcher eine Bedingung 
dieser Art, wie sie hier festgesetzt worden ist, nothwendig 
gemacht hätte. Also ich resumire diese 
Erklärung nochmals dahin, daß bei den Verhältnissen, 
wie sie in Bregenz liegen, die Bedingung, die der 
volkswirthschaftliche Ausschuß an die Subventionirung 
geknüpft hat, keine Störung involvirt; andererseits 
würde ich die Herren bitten, mit Rücksicht auf den 
Nutzen, welchen diese Schulen den Gemeinden  
gewähren, dafür zu stimmen, daß die Erhöhung der 
Subvention bis zu 200 fl. von Seite des hohen 



Hauses beschlossen werde. 
 
Dr. Beck: Ich kann erklären, daß ich. mich 
den Ausführungen des Herrn Vorredners voll- 
ständig anschließe. Auch in Feldkirch besteht in 
kirchlicher Beziehung kein Hindernis, so daß die 
Ertheilung des Unterrichtes dort ohne Anstand 
erfolgt. Der Erweiterung des Antrages auf Erhöhung  
der Subvention auf je 200 fl. muß ich 
jedenfalls beistimmen, da es angezeigt wäre, daß 
von Seite des Landes ein höherer Beitrag diesen 
gewiß sehr wohlthätig wirkenden Schulen, welche 
nicht bloß einzelnen Gemeinden, sondern dem ganzen 
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Lande zu Gute kommen, gewährt werde. Ich 
ersuche das hohe Haus, diesem erweiterten Anträge 
die Zustimmung geben zu wollen. 
 
Dr. Waibel: Ich fühle mich allerdings nicht 
berufen, die Gemeinde Dornbirn in diesem hohen 
Hause zu vertreten; hiezu sind berufen Adolf 
Rhomberg und Martin Thurnher. 
 
(Martin Thurnher: Die werden es schon 
thun, wenn es nothwendig ist!) 
 
Die Herren werden verzeihen, wenn ich mich 
mit dieser Frage im Landtage befasse, weil ich 
einmal eine Rolle in demselben zu spielen habe. 
Die Herren von Bregenz, Feldkirch und Bludenz 
haben in dieser Frage ein leichteres Spiel, wir 
haben,- solange die Frequenz der Schule eine nicht 
so hohe ist, die Schüler von 12 bis 2 Uhr unterrichten 
können, ohne daß, glaube ich, irgend 
Jemandem dabei etwas eingefallen ist. Die Frequenz 
von Feldkirch, Bludenz und Bregenz ist so beschaffen, 
 daß sie auch in einer einzigen Abtheilung 
den Unterricht so einrichten können, daß er mit 
dem Gottesdienste nicht collidirt. Bei uns in 
Dornbirn ist die Sachlage eine andere. Wir sind 
in Dornbirn genöthigt gewesen, die Schüler mit 
Rücksicht auf die hohe Zahl derselben abzutheilen 
und in zwei Abtheilungen zu unterrichten, und da 
sind wir nicht eigenmächtig, sondern nach den 
Informationen, die wir von der Unterrichtsverwaltung 
eingeholt haben, vorgegangen, nach den: 
Vorbilde, wie es ja auch in Wien und an anderen 
größeren Plätzen, wo gewerbliche Fortbildungsschulen 
gehalten werden, existirt; wir sind nämlich 
genöthigt gewesen, die Unterrichtsstunden für einen 
Theil der Schüler von 9—11 Uhr festzusetzen; 
nun hat auch von Seite der Kirchenbehörde weder 
des Marktes noch von Oberdorf Einer von den 
Herren gegen diese Anordnung Einsprache erhoben, 
es ist nie ein Anstand in dieser Sache gewesen. 
Auch nicht der Herr Pfarrer, weder der von 



Oberdorf noch vom Markte, hat sich der Gemeinde 
gegenüber nachtheilig ausgesprochen, daß er in 
dieser Einrichtung eine schädliche Beeinträchtigung 
der Sonntagsheiligung erblicke. Wie es steht, das 
weiß der Herr Pfarrer ganz wohl, er ist ja mit 
den Verhältnissen vertraut. Wir waren durch die 
ökonomischen Verhältnisse des Ortes gezwungen, 
diese Einrichtung in Dornbirn zu treffen- Die 
Gemeinde ist weitläufig angelegt, die Schüler 
 
kommen aus den entlegensten Gemeinden zur Schule, 
und es muß ihnen auch Gelegenheit gegeben werden, 
zur rechten Zeit zum Mittagessen eintreffen zu 
können. Da hat es sich praktisch nicht anders 
machen lassen, als die Stunden von 9 bis 11 und 
12 bis 2 Uhr zu wählen. Nachdem von Seite 
der kirchlichen Behörde absolut keine Einwendung 
gegen diese Anordnung erhoben worden ist, verstehe 
ich gar nicht, wie man hier dazu kommt, eine 
solche Angelegenheit hier zu verhandeln und zur 
Bedingung für eine Subvention zu machen. Ich 
kann das absolut nicht begreifen und finde es 
unzweckmäßig, ein solches Motiv in die Verhandlungen 
und Beschlüsse hereinzuziehen, das entschieden 
gar nicht nothwendig ist. Ich muß aus diesem 
Grunde auf meinem Anträge stehen bleiben, begrüße 
aber andererseits natürlicherweise, daß auf meine 
Anregung eingegangen worden ist. 
 
Landeshauptmann: Wer wünscht noch das 
Wort? 
 
Martin Thurnher: Ich gestalte mir nur eine 
kurze Bemerkung 
 
Wenn sich das wirklich so verhalten würde 
und schriftlich nachgewiesen werden könnte, daß die 
kirchliche Behörde keinerlei Einwendung gegen diese 
Art der Unterrichtsertheilung oder der verwendeten 
Zeit erhebe, dann wären alle Ausführungen des 
Herrn Vorredners gegenstandslos, weil dann der 
Subventionsertheilung keine Hindernisse entgegenstehen. 
 
 
Dr. Waibel: Ich muß noch beifügen, daß 
unser Gemeinde-Ausschuß im Laufe des Jahres 
eine große Anzahl Sitzungen hat und werden demselben 
auch die Rechnungen über die gewerblichen 
Fortbildungsschulen vorgelegt. Der Gemeinde- 
Ausschuß besteht zum dritten Theile aus Vertretern 
des dritten Wahlkörpers, welcher ultramontaner 
Richtung ist, aus jenen Herren, die sonst 
jederzeit in religiösen Dingen großen Eifer an den 
Tag legen. Ich habe nichts dagegen einzuwenden 
sondern achte es, wenn Jeder seine Meinung und Empfindung 
an dem Orte, wo er berufen ist, Lum 
Ausdrucke bringt, aber ich konstatire, daß, solange 
diese Einrichtung besteht, im Schooße des  
Gemeinde-Ausschusses und auch von kirchlicher Seite 
auch nicht ein einziges Mal eine Silbe darüber 
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Hochwst. Bischof: Ich hatte durchaus nicht 
im Sinne, in dieser Angelegenheit ein Wort mitzusprechen, 
 aber nach dem was gesagt worden ist, 
könnte mein Schweigen vielleicht die Anschauung 
erwecken, als wenn das General-Vikariat damit 
einverstanden wäre, daß die Fortbildungsschulen 
auch gehalten werden während des sonntäglichen 
Gottesdienstes, ohne daß sonst für die religiös 
sittliche Erziehung der Fortbildungsschüler weiter 
gesorgt wäre. 
 
Dagegen muß ich hier erklären, daß dies nicht 
der Fall ist, und ich benütze diesen Anlaß, sowohl 
den Vorständen der Fortbildungsschulen als auch 
dem hohen Landtage die Sorge auch für die 
religiös-sittliche Erziehung und Unterweisung der 
Fortbildungsschüler sehr an's Herz zu legen. 
 
Daß dies möglich ist, davon hat man sich in 
der Stadtgemeinde Bludenz überzeugen können; 
dort hat man diese Angelegenheit sehr leicht ordnen 
können. Man ist von beiden Seiten ohne jede 
Debatte zu diesem Ziele gekommen. Der weiteren 
Begründung und Ausführung kann ich mich enthalten 
und mache nur darauf aufmerksam, daß 
wenn in den Fortbildungsschulen der religiös-sittliche 
Unterricht und die Erziehung der Heranwachsenden 
Schuler in diesem Sinne ganz ignorirt 
würde, ich sehr fürchte, daß dann in unserer Jugend 
auch manche Socialdemokraten heranwachsen würden. 
 
Landeshauptmann: Wer wünscht noch das 
Wort? — 
 
Es meldet sich Niemand mehr, deshalb ist die 
Debatte geschlossen. 
 
Der Herr Abgeordnete Dr. Waibel hat folgenden 
Antrag gestellt: 
 
(Liest denselben.) 
 
Bevor ich dem Herrn Berichterstatter das 
Wort gebe, möchte ich nur noch an den Herrn 
Antragsteller die Frage richten, ob er nichts dagegen 
hat, wenn die Abstimmung über diesen Antrag 
getheilt wird. 
 
(Martin Thurnher: Sonst fällt er gewiß.) 
 
Dr. Waibel: Ich bin damit einverstanden. 
 
Landeshauptmann: Nun ertheile ich das Wort 
dem Herrn Berichterstatter. 



 
Fink: Herr Dr. Waibel hat seiner Verwunderung  
Ausdruck gegeben, daß von dieser Seite 
des hohen Hauses beziehungsweise von mir ein 
diesbezüglicher Antrag gestellt wird und hat da von 
Bekehrung der Gemüther gesprochen. 
 
Um auf dies nur kurz zu erwidern, muß ich 
erinnern, daß seinerzeit, als vom Herrn Abgeordneten 
Dr. Waibel und Genossen dieser Antrag im 
Landtage eingebracht wurde und im Schulausschusse 
zur Behandlung kam, ich damals schon ausdrücklich 
erklärt habe, daß ich im Prinzipe einverstanden 
sei und daß ich nur aus dem immer das Hindernis 
bildenden Grunde, daß man an Sonn- und 
gebotenen Feiertagen während des Gottesdienstes 
Schule halte, ohne dafür allenfalls ein Aequivalent 
zu bieten, durch anderweitigen Gottesdienst, d. h. 
wenigstens den Lehrlingen Gelegenheit zu verschaffen, 
 anderweitig eine Messe und Predigt anzuhören,  
meine Zustimmung nicht geben konnte. 
 
Die Herren werden sich noch erinnern, daß 
damals, als s. Z. dieser Antrag von den Antragstellern 
in diesem h. Hause zurückgezogen wurde, 
das Kind vom Vater gemordet worden ist, dadurch 
daß dieser Antrag zurückgezogen wurde und in 
einer späteren Session der Herr Abgeordnete von 
Bregenz gesagt hat, „sie," (die Majorität) könnten 
den anderen Fortbildungsschulen etwas geben, wo 
dieses Hindernis nicht besteht;" und da habe ich 
mir gedacht, wenn die Herren den Antrag selbst 
nicht wieder aufnehmen, muß ich ihn aufnehmen: 
— wenn Väter und Doktoren morden, so muß 
ich das Kind ins Leben zurückrufen. 
 
(Bravo!) 
 
Dann hat der Herr Dr. Waibel auch gemeint, 
man könnte bei der Bregenzerwälderbahn eine 
analoge Bestimmung oder Bedingung setzen. 
Nun, mir scheint, es wäre das, wenn diese Bedingung 
von Herrn Dr. Waibel gesetzt würde, 
von ihm sehr inconsequent. Die Herren erinnern 
sich, daß er nicht bloß bei dieser Gelegenheit, sondern 
auch bei andern Gelegenheiten, wenn es sich 
darum handelte, in diesem h. Hause ein Schärflein 
dazu beizutragen, daß die Sonntagsheiligung aufrecht 
erhalten werde, er dann jedesmal dagegen war. 
Denken Sie nur an § 50 des Jagdgesetzes. Auch 
da war es Herr Dr. Waibel, der es nicht ertragen 
wollte, daß an Sonn- und Feiertagen die Jagd ruhe. 
 
Also immer, wenn die Heilighaltung des Sonntags 
im Landtage gewahrt wird, ist es ein und 
derselbe Abgeordnete, der derselben entgegentritt. 
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Was nun den Betrag anbelangt, so bin ich 
zwar vom Ausschüsse nicht ermächtigt, einen andern 
Antrag zu stellen, als eben den von mir namens 
des Ausschusses gestellten Antrag; nachdem aber 
nun zwei Mitglieder des volkswirthschaftlichen 
Ausschusses sich für 200 fl. ausgesprochen haben, 
und nachdem ein drittes Mitglied, der Herr Abgeordnete 
Martin Thurnher, sich auch nicht dagegen 
ausgesprochen hat, glaube ich bei der Majorität 
des Ausschusses nicht auf Widerspruch zu stoßen, 
wenn ich mich nicht dagegen sträube, daß der Betrag 
auf 200 fl. erhöht werde. Ich kann dies 
deshalb auch umso eher thun, weil ich in den 
Landes-Ausschuß, der doch nur ermächtigt wird, 
bis zu 200 fl. diese Anstalt zu subventioniren, 
volles Vertrauen setze, daß diese Körperschaft die 
Sache eingehend erwägen und je nach Bedürfnis 
einschreiten werde. 
 
Also gegen den Betrag habe ich nichts einzuwenden, 
 aber alle anderen Bedingungen müssen 
aufrecht erhalten bleiben, so daß nur in dem vom 
volkswirthschaftlichen Ausschüsse gestellten Anträge 
anstatt 100 fl. 200 fl. einzusetzen kämen. 
 
Dr. Waibel: Ich bitte um das Wort zu einer 
thatsächlichen Berichtigung. 
 
Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß ich bei 
jedem Anlasse, wo es sich um kirchliche Dinge 
handelt, mich unkirchlich und gegen die Heilighaltung 
der Sonntage ausgesprochen hätte. Wenn 
er sich hier — und auf andere Anlässe kann er sich 
nicht beziehen — auf andere Anlässe, wenn er sich 
auf das Jagdgesetz beruft, so habe ich wenigstens 
den Trost, daß ich mit dieser Anschauung nicht 
allein stehe, denn an hoher Stelle scheint man 
damit auch nicht einverstanden zu sein, weil es bis 
dato nicht sanctionirt ist. 
 
(Mart. Thurnher: Ist längst sanctionirt!) 
Die Sanction liegt nicht vor; wenn ein Gesetz 
sanctionirt wird, wird es durch die Regierungsorgane 
publicirt, um Geltung zu bekommen; diese 
Publikation ist noch nicht erfolgt, es ist also nicht 
sanctionirt. 
 
Fink: Ich bitte um das Wort zur Berichtigung 
der thatsächlichen Berichtigung. 
 
Ich konstatire, daß das Gesetz bereits sanctionirt 
und daß nur die Durchführungsverordnung nicht 
 
erlassen ist und es deshalb nicht publicirt wurde. 
Es ist sanktionirt, aber nicht publicirt. 
 
(Martin Thurnher: Die Sanction erfolgte bereits 
im Juli 1892.) 
 



Landeshauptmann: Ich schreite zur Abstimmung. 
 Der Antrag des Herrn Dr. Waibel lautet: 
„Der Landes-Ausschuß wird ermächtiget, den 
im Lande bestehenden, vom Staate und der Handels- und 
Gewerbekammer subventionirten gewerblichen 
Fortbildungsschulen nach erfolgter Einholung des 
Lehrplanes, des Schülerverzeichnisses und des 
jeweilige:: Jahresberichtes für die Dauer der Landtagsperiode 
einen jährlichen Beitrag bis zu 200 fl. 
aus Landesmitteln zu gewähren." 
 
Ich werde diesen Antrag zuerst so wie er 
gestellt wird, zur Abstimmung bringen. Ich ersuche 
also jene Herren, welche diesem Anträge beipflichten, 
sich gefälligst von den Sitzen zu erheben. 
 
Abgelehnt. 
 
Nun bringe ich den Ausschuß-Antrag und zwar 
zuerst mit Einsetzung des vom Herrn Dr. Waibel 
beantragten Beitrages von 200 fl. jedoch mit Weglassung 
des Passus über die Sonntagsheiligung zur 
Abstimmung. 
 
Martin Thurnher: Ich beantrage den gesummten 
Ausschuß-Antrag, jedoch mit der Erhöhung des 
Beitrages auf 200 fl. zur Abstimmung zu bringen. 
 
Landeshauptmann: Wenn die Abstimmung in 
dieser Weise gewünscht wird, so werde ich so vorgehen. 
 Ich ersuche also jene Herren, welche dem 
Anträge, wie er vom Ausschüsse gestellt wird, jedoch 
mit der Erhöhung des Beitrages von 100 fl. auf 
200 fl. die Zustimmung geben wollen, sich von den 
Sitzen zu erheben. 
 
Angenommen. 
 
Dieser Gegenstand ist somit erlediget. 
 
Der nächste Gegenstand ist der Bericht des 
landtäglichen Finanzausschusses über 
die Subventionsgesuche: 
 
a. des Vereines des Verbandes der 
handwerksmäßigen Gewerbe in 
Vorarlberg, 
 
b. des Philosophen - Unterstützungsvereines 
in Wien, 
 
o. d e s Asylvereines der Wiener 
Universität. 
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Ich ersuche den Herrn Berichterstatter, Abgeordneten 
Büchele, die Anträge zu verlesen. 



 
Büchele: Der Finanzausschuß stellt folgende 
Anträge. 
 
(Liest die Anträge aus Beilage XVIII.) 
 
Landeshauptmann: Ich eröffne über diese 
drei Anträge die Debatte. — Es meldet sich in 
derselben Niemand zum Worte, daher ist sie geschlossen, 
 und wenn der Herr Berichterstatter nichts 
weiter beizufügen hat — 
 
Büchele: Nein. 
 
Landeshauptmann: Dann schreite ich zur 
Abstimmung, und wenn das h. Haus keine Einwendung 
erhebt, so werde ich alle drei Anträge 
unter Einem zur Abstimmung bringen. Ich ersuche 
also jene Herren, welche den drei Anträgen, wie 
sie eben verlesen worden sind, die Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
 
Angenommen. 
 
Der nächste Gegenstand der heurigen Tagesordnung 
ist der Bericht des volkswirthschaftlichen 
Ausschusses über den selbst- 
ständigen Antrag der Herren Abgeordneten 
Martin Thurnher und Genossen 
betreffend die Erweiterung des Wahlrechtes 
bei den Wahlen in die Handels- und 
Gewerbekammer. 
 
Ich ersuche den Herrn Berichterstatter Abgeordneten 
Martin Thurnher die zwei Anträge zu 
verlesen, 
 
Martin Thurnher: Ich stelle namens des 
volkswirtschaftlichen Ausschusses folgende Anträge: 
(Liest dieselben aus Beilage XXIV.) 
 
Landeshauptmann: Ich eröffne über Bericht 
und Anträge die Debatte. 
 
Dr. Waibel: Wenn im Lande Vorarlberg 
eine größere Wahlcampagne sich ereignet hat, in 
welcher eine Partei trotz ihrer Berechnung den 
beabsichtigten Erfolg nicht erreicht hat, dann ist 
das gewöhnlich ein Ereignis, aus welchem sich ein 
Wahlgesetz oder dgl. herauskrystallisirt. Das ist 
hier auch der Fall. Bei den letzten Handels- 
 
kammer-Wahlen haben ziemlich lebhafte Agitationen 
stattgefunden und die Parteien haben sich alle 
Mühe gegeben, ihre Vertreter hineinzubringen. 
Der beabsichtigte Erfolg ist aber auf der bekannten 
Seite nicht eingetreten und deshalb ist der Beschluß 
auf eine Abänderung der Wahlordnung gefaßt 
worden. (Martin Thurnher: Gewiß nicht mehr 
zu früh.) 



 
Wenn die Wahlordnung für die Handelskammer 
Mißstände besitzt, so besitzt sie dieselben nicht erst 
seit diesem Jahre, sondern schon seit längerer Zeit 
und es ist zunächst eigentlich die vom früheren 
Handelsminister Pino im Jahre 1884 in Österreich 
allgemeine abgeänderte Wahlordnung die 
Grundlage der jetzigen Wahlordnung für unsere 
Handelskammer. Um nun die Anträge, wie sie 
hier vorliegen, richtig beurtheilen zu können, ist es 
nothwendig, sich die Sache genauer anzusehen. 
 
Im vorliegenden Berichte heißt es: 
 
„Das Wahlrecht zur Handels- und Gewerbekammer 
ist demnach, wie es dermalen nach der 
Wahlordnung der Handels- und Gewerbekammer 
für Vorarlberg, genehmigt mit Erlaß des Handelsministers 
vom 31. März 1884, Zl. 5575 besteht, 
in einer geradezu unerhörten Weise beschränkt, und 
zwar derart, wie es den Bestimmungen des Gesetzes 
vom 29. Juni 1868 Nr. 85 N.-G.-Bl. 
offen widerspricht." Ich muß bemerken, daß wohl 
jeder Leser, der diesen Bericht zur Einsicht bekommt, 
diesen Passus so auffassen muß, als ob speziell 
für das Land Vorarlberg bezw. für die Handelskammer 
in Feldkirch im Jahre 1884 eine neue 
Handelskammer-Wahlordnung erlassen worden wäre. 
Dem ist aber nicht so. Im Jahre 1884 sind vom 
damaligen Handelsminister Pino eine Reihe von 
Kammerwahlordnungen geändert worden. Das 
war auch der Fall mit den Wahlordnungen der 
Handelskammern im Statthalterei-Gebiete von 
Innsbruck, und zwar für die Handelskammer in 
Innsbruck, Bozen, Novereto und Feldkirch. Wenn 
wir diese 4 Wahlordnungen näher betrachten, so 
ergiebt sich eine ziemliche Differenz der Wahlordnung 
für die drei Kammern von Innsbruck, Bozen 
und Trient gegenüber der von Feldkirch. Die 
Handelskammer von Feldkirch besteht aus 2 Sectionen, 
 der Handelssection und der Gewerbesection. 
Für die Handlssection sind 6 und für die Gewerbesection 
10 Vertreter vorgesehen. 
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Die Handelskammer von Innsbruck hat für 
die Handelssection 10 und für die Gewerbsection 
14, also zusammen 24 Vertreter, Bozen hat im 
Ganzen 22 und Rovereto 20 Vertreter. Wir 
stehen also an Zahl gegenüber diesen drei Kammern 
etwas zurück. 
 
Bezüglich der Wahlordnungen besteht weiters 
folgende Einrichtung: 
 
Die Handelssection hat 2 Wahlkörper. Der 
erste davon besteht aus solchen Mitgliedern, welche 



mindestens 100 fl. Erwerbsteuer ohne Zuschlag 
zahlen. Das Wort Zuschlag ist im Ausschußberichte 
besonders betont, als wäre, dies also eine Spezi- 
alität der Handels- und Gewerbekammer in Feldkirch. 
 Wenn Sie die Wahlordnungen der drei 
anderen Handelskammern ansehen, so werden Sie 
finden, daß diesbezüglich überall die gleiche Bestimmung 
enthalten ist. (Martin Thurnher: Das 
steht ja im Berichte!) 
 
Der zweite Wahlkörper besteht aus solchen 
Mitgliedern, welche eine Erwerbsteuer im Betrage 
von mindestens 5 fl. 25 kr. bezahlen. Weil aber 
die erste Kategorie zu klein ist, um einen eigenen 
Wahlkörper zu bilden, so haben beide Kategorien 
zusammen zu wählen, und zwar 6 Vertreter. 
 
Die zweite Section besteht auch aus 2 Wahlkörpern,  
der erste Wahlkörper enthält jene, welche 
mindestens 100 fl. Ordinarium, Erwerbsteuer, bezahlen, 
 die zweite Kategorie besteht aus denjenigen, 
welche mindestens 5 fl. 25 kr. bezahlen. Weil 
nun diese beiden Kategorien groß genug find, um 
eigene Vertreter wählen zu können, so wählt die 
erste Kategorie 6 und die zweite Kategorie 4 Vertreter. 
 Wenn Sie nun die Wahlordnung von 
Innsbruck sich ansehen — ich will die übrigen 
zunächst auslassen so haben Sie dort folgendes 
Verhältnis: Die Handelssection bildet 3 Wahlkörper;  
der erste begreift Diejenigen in sich, welche 
mindestens 100 fl. Erwerbsteuer zahlen, der zweite 
Diejenigen, die 4 fl. 20 kr. und der dritte Diejenigen, 
 welche 2 fl. 10 kr. Erwerbsteuer bezahlen. Nun 
ist auch hier das Verhältnis so, daß, obwohl 
3 Wahlkörper vorgesehen find, die Kategorie A, 
die 100 fl. Erwerbsteuer zahlt, nicht im Stande 
ist, einen eigenen Wahlkörper zu bilden, sie wählt 
zusammen mit der Kategorie B und beide zusammen 
wählen 6 Vertreter; diejenigen, welche 2 fl. 10 kr. 
Erwerbsteuer bezahlen, wählen 4 Vertreter. Bei der 
Gewerbesection ist eine gleiche Eintheilung, auch 
 
diese Section besteht aus 3 Wahlkörpern und zwar 
sind in der Kategorie A Diejenigen, welche 100 fl., 
in der Kategorie B, welche 4 fl. 20 kr. und in 
der Kategorie C Diejenigen, welche 2 fl. 10 kr. 
Erwerbsteuer bezahlen. Hier ist aber die Zahl der 
Wähler eine so große, daß für jede dieser 3 Kategorien 
eigene Vertreter gewählt werden können. 
Diejenigen, welche 100 fl. bezahlen, wählen 6, 
Diejenigen, welche 4 fl. 20 kr. bezahlen, wählen 
4rund Diejenigen, welche 2 fl. 10 kr. bezahlen, 
wählen ebenfalls 4 Vertreter. 
 
Diese Gliederung scheint mir richtig zu sein. 
Wir müssen uns gegenwärtig halten, daß, wenn 
es eine Körperschaft gibt, welche zur Interessenvertretung 
berufen ist, es die Handelskammer ist. 
Es ist daher ganz natürlich, daß eine solche 
Gliederung, wie sie bei der Handelskammerwahl 



in Innsbruck vorgesehen ist und wie sie zum Theile 
auch in Vorarlberg besteht, geschaffen würde. 
 
Wenn also eine Erweiterung des Wahlrechtes 
angestrebt wird, so könnte das vernünftiger Weise 
nur auf die Art geschehen — ich bin damit ja 
einverstanden — daß bei uns eine Kategorie von 
Wählern geschaffen wird, welche weniger als 5 fl. 
an Erwerbsteuer bezahlt und daß diese Kategorie 
eine entsprechende Anzahl von Vertretern wählt. 
Es würde sich bei unserer Handelskammer dieser 
Ausgleich einfach in der Weise machen lassen, daß 
man auch hier eine Kategorie von Wählern, welche 
etwa 2 fl. 10 kr. Erwerbsteuer zahlen, schafft, es 
müßte aber dann für eine entsprechende Vermehrung 
sowohl der Mitalieder der Handels- als 
auch der Gewerbesection Vorsorge getroffen worden, 
sagen wir etwa im Ganzen auf 20, dann würde 
man vielleicht ausreichen. Ich will da keinen 
Vorschlag machen, es ist das eine Angelegenheit, 
welche die h. Regierung im Einvernehmen mit der 
Handelskammer des Näheren zu untersuchen hätte. 
Wenn ich die Handelskammer-Wahlordnung von 
Vorarlberg mit der von Innsbruck vergleiche, so 
komme ich nach dem Stande der Sache zum 
Schlusse, daß es in der That sehr wünschenswerth 
wäre, mit der Besteuerung als Grundlage für das 
Wahlrecht herabzugehen und solche Kategorien zu 
schaffen, wie sie die Innsbrucker Wahlordnung 
enthält. — Die Handelskammer ist ja eine Körperschaft, 
 welche wesentliche selbstständige Beschlüsse 
nicht fassen kann, sie hat in ihren Angelegenheiten 
eigentlich nur Gutachten abzugeben, und da ist es 
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allerdings rathsam, daß alle Kategorien, nicht bloß 
die großen, sondern auch die kleinen entsprechend 
vertreten sind, und Gelegenheit finden, ihre 
Meinungen, Wünsche und Beschwerden zum Ausdrucke 
zu bringen. Es wird da das Richtige sein, 
wenn die Gruppirung nach der Höhe des Interesses 
stattfindet, wie es eben allgemeiner Grundsatz 
der Handelskammern ist. 
 
Wenn im Anträge zugleich der Wunsch ausgesprochen 
wird, daß auch die Einkommensteuer für 
das Wahlrecht in Betracht gezogen wird, so könnte 
ich mich von vornherein, wie ich die Sache jetzt 
ansehe, damit nicht einverstanden erklären, ich glaube 
vielmehr, daß es vollkommen genügt, wenn die 
Erwerbsteuer allein als Basis für das Wahlrecht 
beibehalten wird. 
 
Es handelt sich bei der Steuer doch nur darum, 
eine Basis für die einzelnen Gruppen zu gewinnen 
und diese wird repräsentirt durch die Höhe der 
Erwerbsteuer. Wer ein großes Geschäft, ein großes 



Gewerbe hat, bezahlt eine höhere Erwerbsteuer, 
wer ein geringeres Geschäft hat, eine geringere 
Erwerbsteuer, es ist daher unnöthig, die Einkommensteuer 
auch hereinzubeziehen. Ich gebe zu, 
daß in dieser Hinsicht gewisse Fehler bestehen, diese 
haben sich aber die Parteien selbst zuzuschreiben, 
es hat sich Mancher zu einem größeren Geschäftsmann 
herangebildet, er hat Glück gehabt, sein 
Geschäft hat eine größere Bedeutung erlangt, sein 
Einkommen ist größer geworden und auch die 
Besteuerung ist gewachsen, — es ist aber sein 
Fehler, wenn er trotzdem in einer niedereren Erwerbssteuerklasse 
bezw. Wählerklasse sich befindet. 
Daran ist meines Erachtens und nach dem, was 
ich beobachtet habe, die Partei selbst schuld. 
 
Aus diesen kurzen Ausführungen haben Sie 
entnehmen können, daß ich nicht gegen die Erweiterung 
des Wahlrechtes in die Handelskammer 
bin, sondern daß ich in Anbetracht der Verhältnisse, 
 wie sie in Innsbruck sind, es zweckmäßig erachte, 
 eine Änderung vorzunehmen und daß ich 
diese Anregung mit Vergnügen unterstütze, ich würde 
aber diesen Theil des Berichtes anders abschließen, 
ich würde den Antrag etwas anders formuliren 
und zwar in folgender Weise. 
 
„Die hohe Regierung wird aufgefordert, im 
Einvernehmen mit der Handels- und Gewerbekammer 
in Feldkirch eine Abänderung der mit Ministerial- 
Erlaß vom 31. März 1884 Zl. 5575 L.-G.-Bl. 
 
1884 Zl. 15 verfügten Wahlordnung für die 
Handels- und Gewerbekammer für Vorarlberg und 
zwar nach dem Vorbild der den übrigen drei  
Handels- und Gewerbekammern des Statthaltereigebietes 
mit dem gleichen Erlasse vorgeschriebenen Wahlordnung 
insbesondere im Sinne der Erweiterung 
des Wahlrechtes in Erwägung zu ziehen." 
 
Das wäre der eine Antrag, den ich stelle. 
 
Der zweite Antrag, welchen der volkswirthschaftliche 
Ausschuß stellt, lautet: 
 
„Der Landesausschuß wird beauftragt, in die 
Berathung über eine gründliche Revision der Landtagswahlordnung 
einzutreten und dem Landtage 
eine dahin gehende Vorlage in nächster Session zu 
unterbreiten." 
 
Dieser Antrag läßt nun nicht errathen, wo 
man hinaus will. (Martin Thurnher: Das wird 
schon kommen.) 
 
Ich bin von Natur aus mißtrauisch und wenn 
Einer das Leben längere Zeit mitgemacht hat, dann 
wird er es immer mehr. — Ich bin der Ansicht, 
daß es gerathen ist, nicht bloß zu sagen „gründliche 
Revision", diese Gründlichkeit ist eine sehr 



subjective Auffassung. Ich weiß nicht, wer die 
Revision vorbereitet und unternimmt, ich kenne die 
betreffenden Persönlichkeiten nicht; ich bin darum 
der Ansicht, daß wir gut thun, wenn wir schon 
auf diesen Antrag eingehen, dem Landesausschusse 
eine bestimmte Richtschnur zu geben, nach welcher 
die Revision vorzunehmen ist. Ich würde da auf 
das zurückkommen, was ich bei der Berathung der 
Landtags-Wahlordnung in der vorigen Session gesagt 
habe; wenn man die Arbeit schon in die 
Hand nehmen will, so soll man sie gründlich in 
die Hand nehmen und alle jene Desiderien in's 
Auge fassen, welche sich in der Praxis als berücksichtigungswerth 
herausgestellt haben. 
 
Es hat sich herausgestellt, daß es nothwendig 
ist, die offene Abstimmung abzuschaffen. Ich brauche 
das nicht noch einmal zu sagen. Wer die Reichsrathswahlen 
und die Gemeindewahlen, welche geheim 
sind, mitgemacht hat, weiß, daß von diesem 
Standpunkte aus die Wahlen sehr angenehm sind 
und daß sie zu keinerlei Gewaltthätigkeiten und 
Verdrießlichkeiten Anlaß geben. Wenn man eine 
freie, unbeeinflußte Wahl einführen will, so muß 
dieselbe geheim sein, wenn aber zunächst bei der 
Wahlcommission ein Kapitalist und der Ortspfarrer 
und allenfalls auch noch der Kaplan steht und zu- 
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hört, was für Namen abgegeben werden und der 
Wähler das drohende Mienenspiel beobachtet, so 
ist das nicht gut, denn das heißt die Freiheit der 
Stimmabgabe beeinträchtigen und beeinflussen; nur 
die geheime Wahl macht den Wähler frei. 
 
Ein zweiter Punkt wäre der, daß für die Landgemeinden 
auch die directe Wahl eingeführt würde 
mit der Bestimmung, daß für jeden einzelnen Abgeordneten 
ein eigener Wahlkreis gebildet wird, 
sowie das in der Regierungsvorlage Dom Jahre 
1871 vorgesehen ist. Das Listen-Scrutinium ist 
immer bedenklich; es ist immer in der Hand der 
herrschenden Partei, und es ist begreiflich, daß 
da nicht nach dem Wunsche der einzelnen Gemeinden 
und Bezirke, sondern nach anderen Grundsätzen vorgegangen wird. 
 
Ich will darauf weiter nicht eingehen, wenn 
wir aber haben wollen, daß in dieses Haus wirklich 
die Vertrauensmänner der Gemeinden hereinkommen, 
 dann müssen wir den: Volke die Gelegenheit 
geben, diese Männer selbst zu bestimmen und 
nicht erst durch Wahlmänner, welche für eine ganze 
Bezirkshauptmannschaft aufgestellt werden. 
 
Dies wird auch in der Petition von Hohenems 
ausgesprochen. 
 



Ich kann mir nicht denken, was man gegen 
ein solche Wahl vorbringen könnte, im Gegentheil, 
die Erfahrung hat gezeigt, daß man dort, wo man 
das Listen-Scrutinium eingeführt hat, es besser befunden 
hat, dasselbe wieder zu entfernen. 
 
Ein weiterer Punkt wäre die Einführung der 
persönlichen Abstimmung, so wie dieselbe auch in 
der Reichsraths-Wahlordnung eingeführt ist. Ich 
gebe zu, daß es eine große Anzahl von Gemeinden 
im Lande gibt, in welchen das Vollmachtwesen 
keine bedeutende Rolle spielt. Dagegen gibt es 
aber auch Gemeinden, in welchen, wie die Erfahrung 
gezeigt hat — es ist auch hier oft genug 
schon davon gesprochen worden — das Vollmachtwesen 
eine große Rolle spielt, und zwar eine durchaus 
corrumpirende; jede Partei thut, was sie zu 
thun vermag, ich nehme da gar keine Partei in 
Schutz. Das ist aber unmoralisch, das ist keine 
Wahl, das sind Bestechungen, Bedrohungen,  
Betrügereien. Es ist darum wirklich an der Zeit, 
daß diesem Unfuge durch eine entsprechende Änderung 
des Landtagswahlgesetzes abgeholfen werde. 
Ferner soll auch der Wahlcensus, der auch entschieden 
zu hoch ist, etwas herabgesetzt werden, ich 
 
habe das schon in der letzten Landtagssession ausgesprochen, 
 als die Herren wieder die 5 fl. beschlossen 
haben. 
 
Ich habe gesagt, es sei dies nicht consequent 
— item es ist beschlossen worden. Wenn man 
anderswo von Herabsetzung des Wahlcensus fortwährend  
predigt, dann muß man consequent sein. 
Als Vertreter der Handelskammer kann ich 
nur den Wunsch aussprechen, daß der Wahlcensus 
herabgesetzt werde; wir haben keine Befugnis ein 
Gesetz zu machen über die Handelskammer-Wahlen; 
die Herren haben es aber in der Hand, die Wahlordnung 
für den Landtag so einzurichten, daß sie 
mit den allgemeinen staatsrechtlichen Grundsätzen 
übereinstimmt, und eine solche Wahlordnung wird 
dann auch höheren Ortes angenommen werden. 
 
Nach diesen Ausführungen hätte ich statt des 
vom Ausschüsse vor gelegten zweiten Punktes der 
Anträge folgenden Antrag vorzuschlagen: 
 
„Der Landesausschuß wird beauftragt, dem 
Landtage in der nächsten Session eine Landtagswahlordnung 
vorzulegen, in welcher die Grundsätze 
der geheimen Abstimmung, der persönlichen Abstimmung, 
 der directen Wahl auch für die Landgemeinden 
und die Abgrenzung eigener Wahlbezirke für jeden 
einzelnen zu wählenden Abgeordneten, sowie eine 
entsprechende Herabsetzung des Wahlcensus durchgeführt sind." 
 
Landeshauptmann: Wünscht noch Jemand das 
Wort? 
 



Fink: Ich möchte nur ein paar Worte vorbringen, 
 um meine Abstimmung zu rechtfertigen. 
 
Mein geehrter Herr Vorredner hat am Anfang 
seiner Rede so nach Gründen gerungen, warum 
dieser Antrag, bezüglich Abänderung des Wahlrechtes 
bei den Wahlen in die Handels- und 
Gewerbekammer vom volkswirthschaftlichen Ausschusse  
gestellt worden ist, und hinterher hat er gefunden, 
 daß er diese Abänderung zum großen 
Theile gerechtfertigt halte. Ich sehe gar nicht 
ein, warum man nach Gründen zu suchen hat, 
wenn man etwas gerechtfertiget findet, vielleicht 
liegt das darin, daß der Herr Abgeordnete der 
Handels- und Gewerbekammer selbst wünschte, daß 
er diesbezüglich früher eingeschritten wäre und 
einen diesbezüglichen Antrag eingebracht hätte. 
 
Der Herr Abgeordnete der Handels- und Gewerbekammer 
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hat sich auch gegen die Einrechnung 
der Einkommensteuer ausgesprochen. Damit wäre 
ich nun nicht ganz einverstanden und ich will hier 
nur ein Beispiel anführen, wie die Sache da steht. 
 
Bei uns in Andelsbuch hat bei den letzten 
Wahlen einer der größten Gewerbetreibenden nicht 
mitstimmen können. Er betreibt drei Gewerbe, 
zwei davon gehören in die gewerbliche Kategorie 
und eines in die Handelskategorie. An directer 
Steuer, und zwar an Gewerbesteuer bezahlt er 
jährlich ohne Zuschläge 6 Gulden und einige 
Kreuzer, an Einkommensteuer aber einige sechzig 
Gulden. An Handelskammerbeitrag bezahlte er im 
letzten Jahre 1 fl. 71 kr. Es ist dies der höchste 
Steuerbetrag, welcher in unserer Gemeinde bezahlt 
wird, und doch war der betreffende Steuerzahler 
nicht wahlberechtigt. Nachträglich habe ich erfahren, 
die Handelskammerbeiträge seien unrichtig eingehoben 
worden, denn im allgemeinen geschehe es 
nicht, daß die Beiträge eingehoben werden, ohne 
daß der Betreffende dann auch wahlberechtigt sei. 
 
Die Herren werden doch zugeben, daß es 
unter solchen Umständen, nämlich wenn Einer 
60 fl. Einkommensteuer zahlt und dabei doch nicht 
wahlberechtigt ist, weil die Gewerbesteuer, die er 
zahlt, vielleicht nicht hoch genug war, gewiß am 
Platze sei, in Erwägung zu ziehen, ob nicht auch 
die Einkommensteuer in Bezug auf das Wahlrecht 
eingerechnet werden soll. 
 
Der Herr Abgeordnete Dr. Waibel hat selbst 
den Grundsatz aufgestellt, daß Jeder nach der 
Größe seines Gewerbes bei den Wahlen mitzureden 
haben soll. 



 
Nun zeigt aber gerade die Einkommensteuer, 
ob ein Geschäft groß oder klein ist, und deshalb 
soll dieselbe auch eingerechnet werden. 
 
Ich bin also bezüglich des ersten Punktes mit 
dem Abänderungs-Antrag des Dr. Waibel nicht 
einverstanden, sondern ich werde, ohne mich weiter 
auszusprechen über die Unbilligkeit, daß der Census 
für die Handelskammer-Wahl auf das Höchste gestellt 
wurde, soweit man nur konnte, dem ersten 
Anträge, wie ihn der volkswirthschaftliche Ausschuß 
gestellt hat, zustimmen. 
 
Zum zweiten Anträge, welchen der Herr Abgeordnete 
Dr. Waibel gestellt hat, wäre vielleicht auch noch 
Vieles zu sagen. Er fordert in erster Linie wieder die 
Einführung der geheimen Wahl. Ich brauche mich da 
nicht weiter einzulassen, ich habe schon wiederholt in 
 
diesem h. Hause konstatirt, daß es nach meinem 
Geschmacke nicht wäre, wenn die Wahlen in den 
Landtag geheim wären. Ich habe auch hervorgehoben, 
 daß ich dies deshalb nicht recht finde, weil 
wir auch öffentlich kritisirt werden über das, was 
wir hier thun, und es ist daher auch nicht zu viel, 
wenn auch unsere Wähler offen für uns einstehen. 
Der Herr Dr. Waibel hat ferner verschiedene 
Anträge bezüglich der Reform der Landtags-Wahlordnung 
gestellt. Ich glaube, alle diese Änderungen 
sind auch möglich, wenn man nur den 
Ausschußantrag annimmt. Ich sehe nicht ein, 
warum man nicht zuwarten darf, bis einmal mit 
einer ausgearbeiteten Vorlage seitens des Landes- 
Ausschusses an den Landtag herangerückt wird; es 
wird sich dann zeigen, ob diese Vorlage entsprechend 
ist oder nicht. Es ist aber gewiß nicht nothwendig, 
 daß wir uns heute schon, bevor die genügenden 
Vorerhebungen gemacht sind, binden lassen. 
Diese Frage soll zuerst gründlich studirt und nach 
allen Seiten gründlich erwogen werden. Ich werde 
also auch in dieser Beziehung dem Ausschuß-Antrage 
beistimmen. 
 
Dr. Schmid: In Betreff der seitens des Herrn 
Abgeordneten Fink zuletzt gefallenen Worte muß 
ich bemerken, daß wenn wir uns heute in eine 
Diskussion über die Änderung der Wahlordnung 
einlassen, mir dieselbe nur akademischer Natur zu 
sein scheint, indem es gewiß besser sein wird, zu 
warten, bis von der Regierung selbst eine totale 
Änderung der ganzen Wahlordnung vorgebracht 
wird. Wenn die heutige Diskussion auch nur 
eine akademische ist, so ist es doch, nachdem die 
Herren im volkswirthschaftlichen Ausschüsse gesagt 
haben, man strebe eine gründlichen Änderung der 
Landtags-Wahlordnung an, präziser, wenn man 
heute schon den aufzustellenden Prinzipien Rechnung 
trägt, und deshalb dem Anträge des Herrn 
Dr. Waibel, der die Sache genauer präzisirt, Folge 



leistet. Ich finde darin nicht ein theilweises Vorgreifen 
einer Abänderung der Landtags-Wahlordnung, 
 sondern ich finde nur, daß in der heutigen 
akademischen Diskussion die Prinzipien festgestellt 
werden sollen, nach welchen ich mir eine gründliche 
Änderung der Landtags-Wahlordnung denken 
und vorstellen kann. Ich finde daher den Antrag 
des Herrn, Dr. Waibel, den zweiten Punkt der 
Anträge des volkswirthschaftlichen Ausschusses  
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betreffend, für ganz gerechtfertiget, indem durch denselben 
bereits die Prinzipien festgesetzt werden, 
nach welchen eine gründliche Abänderung der Land- 
tags-Wahlordnung vorgenommen werden soll, während 
dies nach dem Anträge, wie er vom Ausschüsse  
gestellt wird, nicht so genau bezeichnet ist. 
Ich stimme daher diesem Antrage auch bei. 
 
Bezüglich des ersten Antrages, welchen der 
volkswirthschaftliche Ausschuß stellt, finde ich für 
meine Person keine Ursache davon abzugehen, indem 
ich auch das nur als eine akademische Verhandlung 
ansehen kann. Ein gar so wesentlicher 
Unterschied zwischen dem vom Ausschüsse und dem 
vom Herrn Dr. Waibel gestellten Anträge bezüglich 
der Abänderung der Handelskammer-Wahlordnung 
ist überhaupt nicht vorhanden. Ich wäre 
daher dafür, daß dem Anträge, welchen der Herr 
Dr. Waibel ad Punkt 2 der Anträge stellt, 
welche uns der Ausschuß zur Annahme empfiehlt, 
entsprochen werde. 
 
Dr. Beck: Zum ersten der vom Ausschüsse 
vorliegenden Anträge habe ich zu bemerken, daß 
ich, als die Sache im volkswirthschaftlichen Ausschusse  
zur Sprache gekommen ist, im Prinzipe 
dem Anträge auf Erweiterung des Wahlrechtes 
für die Wahlen in die Handels- und Gewerbekammer 
meine Zustimmung gegeben habe, und ich 
werde dies auch heute thun, obschon damals die 
Ausführungen, wie sie jetzt der Antrag enthält, 
nicht gemacht worden sind, sonst würde ich dem 
Punkte: „die für Gewerbe verschiedener Kategorien 
zu entrichtenden Steuern sind bei Bemessung 
des Wahlrechtes in Anrechnung zu bringen" nicht 
beigestimmt haben, weil das Wahlgesetz vorschreibt, 
daß nur ein Gewerbe gilt, eine Cumulirung von 
Gewerben soll da nicht stattfinden, nachdem schließlich  
Jeder doch nur deshalb in die Handelskammer 
wahlberechtigt ist, weil er ein Gewerbe ausübt. 
 
Dem Anträge ad 2, wie er uns vom Ausschusse  
vorgelegt wird, kann ich in dieser Form 
nicht beistimmen, wohl aber dem andern Anträge, 
welcher nach meiner Ansicht präziser und weitergehend 
die Sache in die Hand nimmt. Ich war 



bei dieser Berathung im volkswirthschaftlichen Ausschusse  
auch zugegen, ich finde aber den Antrag 
des Herrn Dr. Waibel deshalb, weil er eine gewisse 
Directive gibt, nach welcher die Neuschaffung einer 
Landtags-Wahlordnung vorgenommen werden soll. 
 
werthvoller, als jenen des Ausschusses, welcher 
bloß allgemein von einer gründlichen Revision der 
Landtags-Wahlordnung spricht. Ich glaube, daß 
man im Allgemeinen bei einer Revision der  
Landtags-Wahlordnung auch den Punkt bezüglich der 
geheimen Abstimmung in Berücksichtigung zu ziehen 
hat, wie dies bereits in der Petition der Gemeinde 
Hohenems ausgedrückt ist. Es ist ja der Zug der 
Zeit, überhaupt die geheime Abstimmung einzuführen. 
Wir finden dieselbe auch im deutschen Reiche für 
die Reichsrathswahlen und man muß sagen, daß 
dieselbe allenthalben vortheilhafter für die Wähler 
ist, indem Manche nicht geneigt sind, die Namen 
derjenigen, welche sie wählen möchten, mündlich 
anzugeben. Der Standpunkt, welchen der Herr 
Abgeordnete Fink vertritt, ist allerdings ein idealer 
und er wurde vor Jahren auch von einem Mitgliede 
dieses h. Hauses, welches sich besonders 
dafür begeisterte, daß die Stimmen mündlich abzugeben 
seien, vertreten. Unser Leben hat aber so 
wenig ideale Seiten, daß man auch diese anzweifeln 
muß. Es ist ja doch bekannt, daß gar mancher 
Geschäftsmann sich scheut, offen zu erklären, ich 
wähle den und den, und zwar nur deshalb, weil 
er fürchtet, in seinem Geschäfte oder Gewerbe 
beeinträchtigt zu werden. Es ist gewiß viel idealer, 
wenn man die Wahl frei läßt und Jeder seine 
Stimme nach bestem Wissen und Gewissen und 
und ohne Rücksicht auf sein Gewerbe abgeben 
kann. Sogar im Gewerbegesetz wurde der Passus 
ausgenommen, daß die Wahlen schriftlich gemacht 
werden müssen, da ist die Freiheit der Abstimmung 
gewährt, warum kann dies nicht auch bei den 
Landtagswahlen geschehen? 
 
Eben so unpraktisch ist auch das Listen-Scrutinium. 
 Es ist, wie der Herr Dr. Waibel gesagt 
hat, in Händen der einzelnen Parteien — regieren 
die Liberalen, so haben diese die Sache in der 
Hand und umgekehrt. 
 
Bekanntlich hat auch in Frankreich Gambetta 
das Listen-Scrutinium eingeführt, man hat dort 
aber die Nachtheile desselben bald eingesehen und 
ist davon wieder abgegangen. 
 
Es ist doch gewiß zweckmäßig, wenn jede Gemeinde, 
 resp, jeder Wahlsprengel das Recht hat, 
den Mann des Vertrauens persönlich zu bestimmen, 
nicht daß eine ganze Serie auf einmal als Candidaten 
aufgestellt wird. Ich werde mich also bezüglich  
des zweiten Punktes dem Anträge des 
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Herrn Dr. Waibel anschließen und auch für denselben 
stimmen. 
 
Bösch: Das Doctoren-Collegium findet nur in 
der geheimen Wahl eine Garantie für die Freiheit 
und Sicherheit der Wahl. Damit bin ich 
aber nicht einverstanden. Ich habe in dieser Beziehung 
auch Erfahrungen gemacht und haben dieselben 
das Gegentheil bewiesen. Gerade in der 
geheimen Wahl werden gewöhnlich viel größere 
Lumpereien, wenn man so sagen darf, getrieben. 
Ich habe erfahren, daß man bei den Gemeinde- 
Wahlen, welche geheim vorgenommen wurden, den 
Wählern die Wahlzettel mit Nummern bezeichnet 
hat, so daß auch die geringste Veränderung der 
Wahlzettel controlirbar war. Nach meiner Ansicht 
enthält die geheime Wahl eine gewisse Feigheit. 
 Mancher traut sich nicht recht offen, Diesen 
oder Jenen zu wählen und möchte deswegen das 
Wahlrecht lieber geheim ausüben. Aus den vor- 
aufgeführten Gründen halte ich aber die offene 
Wahlrechtsausübung für viel sicherer und reeller 
als die geheime. Mit der geheimen Stimmenabgabe 
hat man nicht bloß in Lustenau, sondern 
auch in anderen Orten unangenehme Erfahrungen 
gemacht, es sind, bei diesem Wahlmodus viel mehr 
Ungehörigkeiten und Ungerechtigkeiten vorgekommen, 
als bei der offenen Wahl. Es wären noch verschiedene 
andere Gründe, welche gegen die geheime 
Wahl angeführt werden könnten, ich will darauf 
heute aber nicht weiter eingehen. Ich wollte diese Bemerkungen 
nur deshalb machen, weil die Herren 
Doctoren die Wahlfreiheit nur in der geheimen 
Stimmenabgabe erblicken, ich aber das Gegentheil 
davon erfahren habe. Man müßte nur die Wahlzettel, 
welche bei den Gemeindewahlacten liegen, untersuchen 
und prüfen, um sich überzeugen zu können, 
in welcher Weise vorgegangen wurde, es wären 
gewiß verschiedene Zeichen und Nummern darauf 
zu finden. 
 
Nägele: Ich beantrage Schluß der Debatte. 
 
Landeshauptmann: Es ist Schluß der Debatte 
beantragt worden. Ich ersuche daher jene Herren, 
welche mit diesem Anträge einverstanden sind, sich 
von den Sitzen zu erheben. 
 
Angenommen. 
 
Ich ertheile nun das Wort dem Herrn Berichterstatter. 
 
 
Martin Thurnher: Der Herr Vertreter der 
Handels- und Gewerbekammer hat am Eingänge 
seiner Auseinandersetzungen gesagt, es sei wohl 
der Ausgang der letzten Handelskammer-Wahlen 



die Veranlassung gewesen, einen Antrag auf Abänderung  
dieser Wahlordnung hier einzubringen. 
Ich kann demselben insoferne Recht geben, daß 
uns dieses Wahlergebnis die schon längst bestehenden 
Unrichtigkeiten und Unzulässiigkeiten bei der 
Wahl in die Handels- und Gewerbekammer neuerdings 
vor Augen geführt hat und daß das ein 
Grund gewesen sein mag, welcher die Herren Antragsteller 
veranlaßt haben wird, etwas nachzuholen, 
was sie schon längst hätten thun sollen. Daß die 
dermaligen Bestimmungen hinsichtlich der Wahlordnung 
in die Handels- und Gewerbekammer ganz 
unrichtig sind, sehen Sie aus der kleinen Tabelle, 
welche im Berichte vorkommt. Daraus können 
Sie entnehmen, daß statistisch nachgewiesen ist, daß 
von 9029 Gewerbetreibenden in Vorarlberg nur 
352 Wähler der Handelssection und 347 Wähler 
der Gewerbesection, also im Ganzen 699 Wahlberechtigte 
sind. 
 
Wenn man dabei auch weiter bedenkt, daß 
auch bei diesen 699 Wahlberechtigten das Wahlrecht 
in ganz verschiedener Weise besteht, indem 
45 Wähler im Stande sind, 6 Vertreter in die 
Handelskammer zu wählen, dagegen 424 Wähler 
ebenfalls nur 6 und 275 Wähler 4, so werden 
sie im erhöhten Maße bewahrheitet finden, daß 
die jetzt bestehende Handelskammer-Wahlordnung 
nicht entspricht. 
 
Die Handels- und Gewerbekammer ist eigentlich 
gar keine solche, sie verdient diesen Namen 
gar nicht, weil 13/14 sämmtlicher Gewerbetreibenden 
eine Vertretung darin gar nicht finden. Der Herr 
Vertreter der Handels- und Gewerbekammer hat 
geglaubt, sich gegen jenen Passus des Berichtes 
aussprechen zu sollen, der lautet: 
 
„Das Wahlrecht zur Handels- und Gewerbekammer 
ist, wie es dermalen nach der Wahlordnung 
der Handels- und Gewerbekammer für Vorarlberg 
besteht, in einer geradezu unerhörten Weise 
beschränkt und zwar derart, wie es den Bestimmungen 
des Gesetzes vom 29. Juni 1868, 
Nr. 85 R.-G.-Bl. offen widerspricht." Ich aber 
muß betonen, daß dieses wirklich der Fall ist, und 
daß der Nachweis hierüber im Berichte erbracht 
erscheint. In dem bezogenen Gesetze kommt, wo 
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es sich um den Census von 100 fl. handelt, 
nirgends etwas von Zuschlägen vor, für die Wahlordnung 
in die Handelskammer hat man aber in 
der ersten Section nicht die einfache Steuerleistung 
von 100 fl. gelten lassen, sondern nur eine 
Steuerleistung von 100 fl. ausschließlich der  
Zuschläge, ferner steht im Gesetze nichts, daß man 



die Steuer, die für mehrere Gewerbe entrichtet 
wird, nicht vereinigen kann. Hieraus ersehen die 
Herren, daß das Gesetz, wenn es auch verschiedene 
Lücken hat, nicht so weit geht, als die Wahlordnung 
unserer Handelskammer. 
 
Wenn man dasselbe liberal auslegen würde, 
so hätte man es so auslegen sollen und müssen, 
daß diese Steuer eingerechnet wird. Ich wüßte 
ferner gar keinen Grund, warum nicht auch die 
Einkommensteuer mit in Rechnung gezogen werden 
soll. Die Einkommensteuer wird ja vorgeschrieben 
auf Grund des Gewerbes, sie ist eine Einnahme, 
die aus dem Gewerbe für den Betreffenden fließt 
und wofür er besteuert wird. Die Einkommensteuer 
ist auch eine aus dem Gewerbe selbst 
als solchem fließende Steuer und sollte daher zur 
Wahlbefähigung eingerechnet werden, ebenso wie 
die Erwerbsteuer selbst, wenn man das Wahlrecht 
nicht in äußerster Weise beschränken will. 
 
In dieser außerordentlichen Beschränkung liegt 
aber auch insofern ein Widerspruch, weil die Einkommensteuer 
in die Landtags-Wahlordnung einbezogen 
wird und bei der Landtags-Wahlordnung 
alle Zuschläge eingerechnet werden. 
 
Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 
sind die Zuschläge bei den Gemeindewahlen 
in Anrechnung zu bringen, und da unserer 
dermaligen Landtags-Wahlordnung die Gemeinde- 
Wahlordnung zu Grunde liegt, gilt diese Entscheidung 
des Verwaltungsgerichtshofes auch für 
die Landtags-Wahlordnung. Wenn nun die Einkommensteuer 
sammt Zuschlägen in die Landtags- 
Wahlordnung eingerechnet wird und eingerechnet 
werden muß, in der Wahlordnung für die Handels- und 
Gewerbekammer die Zuschläge aber einfach 
eliminirt erscheinen, so zeigt sich auch hierin wieder 
ein Widerspruch. Ich kann daher dem Anträge 
des Herrn Vertreters der Handels- und Gewerbekammer 
nicht beistimmen. Der Herr Vertreter 
der Handelskammer ist zwar für die Erweiterung 
des Wahlrechtes bei den Handelskammerwahlen, 
und insofern kann ich seine Anschauung nur begrüßen,  
 
dieselbe ist aber zu wenig weitgehend. 
Es soll nach allen Richtungen hin, wie es hier im 
Berichte vorgeführt erscheint, vorgegangen werden. 
Nicht nur, daß man neue Wahl-Kategorien, neue 
Wahlsectionen schafft, es soll auch bei den anderen 
bestehenden Sectionen eine ganz bedeutende Herabsetzung 
des Census Platz greifen, die Zuschläge 
und auch die Einkommensteuer berücksichtigt werden, 
und wenn Jemand mehrere Gewerbe treibt, soll 
die Steuer für alle Gewerbe in Anrechnung gebracht 
werden, und es müßte in letzterem Falle 
auch fixirt werden, unter welchen Umständen ein 
solcher Gewerbetreibender wahlberechtigt und in 
welche bestimmte Sectionen er einzureihen wäre. 



Das ließe sich Alles machen. 
 
Die meisten der Vorschläge, welche hier vom 
volkswirtschaftlichen Ausschüsse zur Annahme 
empfohlen werden, könnten durch Verordnung des 
Ministeriums im Einvernehmen mit der betreffenden 
Kammer erfolgen. Nur in einer Beziehung müßte 
im Wege der Gesetzgebung eingeschritten werden, 
nämlich bezüglich der Einrechnung der Einkommensteuer. 
 
 
Aus allen diesen Gründen empfehle ich die 
unveränderte Annahme des ersten Punktes der 
Anträge. Ich halte in dieser Hinsicht den Antrag 
des Herrn Dr. Waibel für viel zu wenig weitgehend. 
 
 
Nun komme ich zum zweiten Punkte der An- 
träge, betreffend die Abänderung der Landtags- 
Wahlordnung. Die Gründe, warum die Landtags- 
Wahlordnung nicht schon früher einer Änderung 
unterzogen worden ist, sind schon im Berichte auseinandergesetzt. 
 Wäre bei den Wahlen im Jahre 
1890 nicht in einer Weise vorgegangen worden, 
wie sie einer 20jährigen Gepflogenheit vollständig 
widerspricht — einer großen Anzahl von Wählern 
wurde bekanntlich das Wahlrecht ganz entzogen — 
so hätte der Landtag Zeit gefunden, sich einer  
Abänderung der Landtagswahlordnung zu unterziehen, 
durch die damaligen Vorgänge hat sich aber der 
Landtag veranlaßt gesehen, zuerst die größeren 
Lücken auszufüllen, welche damals in das ganze Gebäude  
hineingerissen worden sind, bevor man zu einem 
Neubau hatte schreiten können; man mußte, wie 
ich schon einmal zu erwähnen Gelegenheit hatte, 
zuerst die Ziegel wieder auf das Dach bringen, 
die man damals mutwilliger Weise entfernt hat, 
bevor an ein neues Fundament gegangen werden 
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konnte. Durch die verschiedenen Verhandlungen, 
welche diesfalls nothwendig geworden sind, sind 
wieder ein paar kostbare Jahre vorbeigegangen, 
ohne daß man die Arbeiten wieder aufnehmen 
und an eine gründliche Revision der Wahlordnung 
hätte schreiten können. Nun glaube ich aber wird 
wohl kein Hindernis mehr obwalten, daß dem im 
Vorjahre beschlossenen Gesetze die a. h. Sanction 
bald zutheil wird, und es besteht dann auch kein 
Hindernis mehr, sofort an eine gründliche Revision 
der Landtags-Wahlordnung zu gehen. 
 
Vom Herrn Vertreter der Handelskammer sind 
eine Menge Punkte aufgeführt worden, welche dem 
Landesausschusse bei Vornahme der Revision gleichsam 
zur Richtschnur dienen sollten. Mit einigen 
derselben kann ich mich auch einverstanden erklären. 



Ich bin z. B- dafür, daß die Vollmachten abgeschafft 
werden, ebenso bin ich dafür, daß der Wahlcensus 
bedeutend herabgesetzt werde; wenn wir uns 
aber über alle die vorgebrachten Grundsätze jetzt aussprechen 
wollten, dann hätten viel weitergehende 
Auseinandersetzungen vorausgehen müssen, die Angelegenheit 
müßte an einen Ausschuß verwiesen 
werden, der darüber zu berathen hätte, ob und 
wie weit die Durchführung der einzelnen Punkte 
möglich ist, heute wäre aber ein solcher Beschluß 
wohl nicht möglich, denn wir würden dadurch gerade 
das Gegentheil von dem erzielen, was der 
Herr Abg. Dr. Waibel wünscht, nämlich ein gründliches 
Vorgehen, wir würden da schon im ersten 
Stadium der Berathung die Gründlichkeit nicht 
beobachten. 
 
Das sind so die Gründe, die mich veranlassen, 
auf dem Anträge des Ausschusses zu verbleiben. 
Manche Punkte, die der Herr Dr. Waibel angeführt  
hat, sind vielleicht gar nicht ausführbar, insbesondere 
wird möglicherweise die Einführung der 
directen Wahl wegen staatsgrundgesetzlicher Bestimmungen 
dermalen nicht möglich sein. Wir wollen 
dem Landesausschusse nicht Fesseln anlegen, die 
ihn in der freien Bewegung hindern. Den Herren 
bleibt ja immer noch Gelegenheit, bei der seinerzeitigen 
Berathung über diesen Gegenstand in den 
Ausschußsitzungen und im h. Hause ihre Ansicht 
zur Geltung zu bringen, Anträge zu stellen u.s.w. 
Aus diesen Gründen empfehle ich auch die  
unveränderte Annahme des zweiten Antrages. 
 
Dr. Waibel: Die Unzulässigkeit der Steuer- 
 
Cumulirung besteht nicht bloß bei uns in Vorarlberg, 
 es ist dies auch in Innsbruck, Bozen und 
Rovereto so. Es liegt dies in der Natur der 
Sache, weil jeder Wahlberechtigte nur in jener 
Kategorie wählen kann, welcher er angehört, und 
naturgemäß kann auch nur jene Steuer vorgeschrieben 
werden, welche er in der betreffenden 
Kategorie bezahlt. 
 
Martin Thurnher: Es ist unrichtig, daß ich 
bei diesem Punkte gesagt habe, daß bei den Handelskammern 
Innsbruck, Bozen und Rovereto  
bezüglich Einrechnung der Einkommensteuer so vorgegangen 
wird, wie bei uns. Ich habe nur gesagt, 
 im Gesetze ist nichts anderes vorgesehen, und 
wenn man dasselbe hätte liberal auslegen wollen, 
dann hätte man die für mehrere Gewerbe entrichtete 
Einkommensteuer auch einrechnen müssen. 
 
Landeshauptmann: Ich schreite nun zur Abstimmung 
und zwar zuerst über den vom Herrn 
Abg. Dr. Waibel zu Punkt 1 der Ausschuß-An- 
träge gestellten Abänderungs-Antrag, welcher lautet: 
„Die h. Regierung wird aufgefordert, im Einvernehmen 
mit der Handels- und Gewerbekammer 



in Feldkirch eine Abänderung der mit Min.-Er- 
laß vom 31. März 1884 Z. 5575 Nr. 15 L.- 
G.-Bl. verfügten Wahlordnung für die Handels- und 
Gewerbekammer für Vorarlberg und zwar 
nach dem Vorbilde der den übrigen 3 Handels- und 
Gewerbekammern des Statthalterei-Gebietes 
mit dem gleichen Erlasse vorgeschriebenen Wahlordnung, 
 insbesondere im Sinne der Erweiterung 
des Wahlrechtes in Erwägung zu ziehen." 
 
Ich ersuche jene Herren, welche diesem An- 
träge die Zustimmung geben wollen, sich gefälligst 
von den Sitzen zu erheben. 
 
Minorität. 
 
Nun kommt der erste Punkt der Ausschußanträge  
zur Abstimmung, und ich ersuche jene 
Herren, welche demselben die Zustimmung geben 
wollen, sich gefälligst von den Sitzen zu erheben. 
Angenommen. 
 
Dem zweiten Punkte der Ausschußanträge steht 
ebenfalls ein Abänderungs-Antrag des Herrn Dr. 
Waibel entgegen, welcher lautet: 
 
„Der Landesausschuß wird beauftragt, dem 
Landtage in der nächsten Session eine Landtagswahlordnung 
vorzulegen, in welcher die Grundsätze 
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der geheimen Abstimmung, der persönlichen 
Abstimmung, der directen Wahl auch für die Landgemeinden 
und die Abgrenzung eigener Wahlbezirke 
für jeden einzeln zu wählenden Abgeordneten, 
sowie eine entsprechende Herabsetzung des Wahlcensus 
durchgeführt sind." 
 
Ich ersuche jene Herren, welche diesem An- 
träge ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. 
 
Minorität. 
 
Nun kommt der Ausschußantrag zur Abstimmung. 
 
 
„Der Landes-Ausschuß wird beauftragt, in die 
Berathung über eine gründliche Revision der Land- 
tags-Wahlordnung einzutreten und dem Landtage 
eine dahingehende Vorlage in nächster Session zu 
zu unterbreiten." 
 
Jene Herren, welche mit diesem Ausschuß- 
Antrage einverstanden sind, wollen sich gefälligst 
von den Sitzen erheben. 
 



Majorität. 
 
Dieser Gegenstand wäre somit erlediget. 
 
Der nächste Gegenstand ist eine Petition der 
Gemeinde Hohenems in Sachen der Reform 
der Landtags-Wahlordnung. 
 
Ich erwarte über die formelle Behandlung 
dieses Gegenstandes einen Antrag. 
 
Martin Thurnher: Ich beantrage diese Petition 
unter Bezugnahme auf den soeben ad Punkt 2 
gefaßten Beschluß dem Landesausschusse zu überweisen. 
 
 
Landeshauptmann- Es ist die Überweisung 
 
dieser Petition an den Landes-Ausschuß beantragt. 
Wenn dagegen keine Einwendung erhoben wird, 
so nehme ich an, daß die Herren diesem Anträge 
zustimmen. 
 
Die Zustimmung ist gegeben, die heutige 
Tagesordnung somit erschöpft. 
 
Die nächste Sitzung beraume ich auf morgen 
Vormittag 10 Uhr an mit folgender Tagesordnung : 
 
1. Bericht des Finanz-Ausschusses über das 
Gesuch des medizinischen Unterstützungsvereines 
in Wien. 
 
2. Bericht des volkswirthschaftlichen Ausschusses 
betreffend die Betheiligung des Landes am 
Baue der projektirten Lokalbahn Bregenz—Bezau. 
 
Ich habe den Herren noch mitzutheilen, daß 
der volkswirthschaftliche Ausschuß heute Nachmittag 
um 2 Uhr sich zu einer Sitzung versammeln 
wird. Ferner hat mich der Herr Obmann-Stellvertreter 
des volkswirthschaftlichen Ausschusses ersucht, 
 den Herren mitzutheilen, daß derselbe Nachmittags 
3 Uhr eine Besprechung über die seitens 
des Landwirthschaftsvereines dem h. Hause gemachten 
Vorschläge zur Hebung der Rindviehzucht veranstalten 
wird, bei welcher auch der Vorstand dieses 
Vereines Herr Carl Graf Belrupt erscheinen und 
referiren wird. 
 
Ich erlaube mir daher die Herren zu dieser 
Sitzung, welche hier im Landtagssaale stattfinden 
wird, freundlichst einzuladen. 
 
Die Sitzung ist geschlossen. 
 
(Schluß der Sitzung um 12 Uhr 35 Min. Mittags.) 



Mrarlberger Landtag.

8. Sitzung
am 26 Januar 1894

unter dem Vorsitze des Herrn Landeshauptmannes Adolf Rhomberg.

---------------- -------------------------

®rgtemdtig 18 Abgeordnete. Abwesend die Herren: Johan« Shnrnher and Reisch.

Regrerungsvertreker: Herr K. k. Hofralh Graf Kl. Jullsn-Wallfee.

Beginn der Sitzung 10 Uhr 40 Min. Vormittags.

Landeshauptmann: Die Sitzung ist eröffnet. 
Ich ersuche um Verlesung des Protokolles der 
letzten Sitzung.

(Secretär verliest dasselbe.)

Landeshauptmann: Wird gegen die Fassung 
des Protokolles eine Einwendung erhoben? Es ist 
nicht der Fall, daher betrachte ich dasselbe als 
genehmigt.

Es ist mir ein Einlaufstück zugekommen, 
nämlich eine Petition des Fischereivereines für 
Vorarlberg um Gewährung einer Subvention aus 
Landesmitteln, eingebracht durch den Herrn Abge
ordneten Martin Thurnher.

(Secretär verliest dieselbe.)

Martin Thurnher: Ich erlaube mir den 
Antrag zu stellen, daß diese Petition dem Finanz
ausschüsse zur Berathung zugewiesen werde.

Landeshauptmann: Es ist die Dringlichkeit 
und Zuweisung dieses Gegenstandes an den Finanz
ausschuß beantragt. Wünscht Jemand eine Bemer
kung zu machen? — Da dies nicht der Fall ist, 
betrachte ich den Antrag als angenommen und 
wird die Zuweisung in diesem Sinne erfolgen.

Ich habe dem hohen Hause noch eine Mit
theilung zu machen. Im Rechenschaftsberichte, wie 
er dem hohen Landtage vorgelegt worden ist, ist 
unter Punkt 5 folgendes enthalten : „Dem vom 
Vorarlberger Landtage am 17. Sept. 1892 be
schlossenen Gesetz-Entwürfe, betreffend die 
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Abänderung der §§ 12 und 23 der Bauordnung 
vom 20. März 1886 wurde mit a. h. Ent
schließung vom 16. Nov. 1893 die a. h. Sanction 
nicht ertheilt.

Die Ablehnungsgründe wurden mit Statthalterei
Erlaß vom 26. Nov. 1893, Z. 28909 dem 
Landesausschusse mitgetheilt und hat sich dieser mit 
Zuschrift vom 11. Dez., Z. 5363 an die hohe k. 
k. Regierung mit dem Ersuchen gewendet, einen 
abgeänderten Entwurf s. Z. der Landesvertretung 
als Regierungs-Vorlage zu unterbreiten.

Nun ist heute von Seite der k. k. Statt
halterei eine Note an uns gekommen, worin er
öffnet wird, daß das hohe Ministerium des Innern 
bezüglich der Textirung des § 12 der Vorarl
berger Bauordnung, welche eben die von dem 
Herrn Bezirksarzte Dr. Bär seinerzeit gemachte 
Anregung betrifft, eine bestimmte Textirung vor
schlägt, welche als die geeignetste von Seite der 
Regierung befunden wird, in die Bauordnung 
hineinzukommen. Nachdem nun diese an den 
Landesausschuß gekommene Note so gestaltet ist, 
daß eine weitere Behandlung noch in der gegen
wärtigen Session möglich erscheint, so bringe ich 
dies dem hohen Hause zur Kenntnis und erwarte 
über die formelle Behandlung, insofern das hohe 
Haus geneigt in, diese noch in der jetzigen Session 
vorzunehmen, einen Antrag.

Martin Thurnher: Ich beantrage die Zu
weisung des Gegenstandes an den volkswirthschaft- 
lichen Ausschuß.

Landeshauptmann: Der Herr Abgeordnete Martin 
Thurnher stellt den Antrag, diesen ganzen Akt 
dem volkswirthschaftlichen Ausschüsse zu über
weisen. Erfolgt eine Einwendung nach irgend 
einer Richtung? — Es ist nicht der Fall, somit 
betrachte ich den Antrag als genehmigt und ich 
werde den ganzen Gegenstand dem volkswirth
schaftlichen Ausschüsse zuweisen.

Wir kommen nun zur Tagesordnung.

Auf derselben steht als erster Gegenstand der 
Bericht des Finanzausschusses über die 
Petition des Landesverbandes für 
Fremdenverkehr inVorarlberg um eine 
Subvention.

Ich ersuche den Herrn Abgeordneten Fritz, den 
Bericht resp. Antrag zu verlesen.

Fritz: Der Finanzausschuß stellt folgenden 
Antrag: (liest denselben aus Beilage XX).

Landeshauptmann: Ich eröffne über den 
Bericht und Antrag die Debatte. — Es meldet sich 
in derselben Niemand zum Worte. Sie ist also 
geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter noch 
eine Bemerkung zu machen?

Fritz: Nur das, daß zu berichtigen wäre, 
daß als Berichterstatter Fritz unterschrieben sein 
soll, statt Fink.

Landeshauptmann: Ich schreite nun zur Ab
stimmung und ersuche die Herren, welche dem 
Anträge des Finanzausschusses ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben.

Angenommen.

Der zweite Gegenstand der heutigen Tages
ordnung ist der Bericht des volkswirth
schaftlichen Ausschusses über den selbst
ständigen Antrag Fink und Genossen 
betreffend die Subventionirung der 
gewerblichen Fortbildungsschulen.

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter Fink, 
den Antrag zu verlesen.

Fink: (liest den Antrag aus Beilage XIX.)

Landeshauptmann: Ich eröffne über den 
Bericht und Antrag die Debatte.

Dr. Waibel: Die Herren werden sich daran 
erinnern, wie der von dieser Seite des Hauses 
vor ein paar Jahren eingebrachte Antrag auf 
Unterstützung der gewerblichen Fortbildungsschulen 
ausgenommen wurde und müssen verwundert gewesen 
sein — angenehm vielleicht —, daß von der 
andern Seite ein Antrag auf Unterstützung in 
diesem Jahre vor das hohe Haus gebracht wird. 
Ich begrüße es begreiflicherweise, daß eine Be
kehrung der Gemüther entstanden ist, muß mich 
aber gegen den zweiten Punkt des Antrages aus
sprechen. Es ist derjenige, welcher besagt: „insoweit 
dieselben ohne Beeinträchtigung der Heilighaltung 
der Sonn- und gebotenen Feiertage ihren Zweck 
erfüllen."
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Ich bin der Ansicht, daß es nicht zweckmäßig 
ist, ein solches Moment in unsere Berathungen 
hereinzuziehen. Ueberlassen wir diese Angelegen
heit, die eine rein seelsorgliche ist, jenen Instanzen, 
welche berufen sind, diese Seite des gesellschaft
lichen Lebens zu überwachen und zu leiten. Wenn 
man bei solchen Dingen eine weitere Consequenz 
zieht, könnten sich ganz abenteuerliche Dinge er
geben. Wir werden uns z. B. in den nächsten 
Tagen zu befassen haben mit einer großen Summe 
Geldes, welche wir vom Lande für den Bregenzer
wald verlangen. Was würde der Herr Antrag
steller dazu sagen, wenn in diesem Hause die Be
willigung an die Bedingung geknüpft würde, daß 
das Land dieses Geld nur votirt, wenn der Be
trieb der Bahn ohne Beeinträchtigung der Sonn- 
und Feiertagsheiligung möglich gemacht werde. Zu 
solchen abenteuerlichen Schlüssen kommt man. Ich 
halte es nicht für zweckmäßig, wenn solch ein wich
tiges Moment, mit dem wir uns eigentlich nicht 
zu befassen haben, hier hereingezogen wird. Wei
ters habe ich zu bemerken, daß nach meiner Ueber
zeugung der Beitrag, der hier beantragt wird, 
etwas zu niedrig gegriffen ist. Wenn der Herr 
Antragsteller sich um die Einrichtung jener gewerb
lichen Fortbildungsschulen bekümmert hat, welche 
nach den bestehenden Normalien eingerichtet sind 
und erhallen werden, so wird er sich überzeugt 
haben, daß die Erhaltung solcher Schulen mit sehr 
großen Auslagen verbunden ist. Wenn auch seitens 
des Staates und der Handelskammer namhafte 
Beiträge zu diesen Schulen geleistet werden, so 
bleibt doch noch eine außerordentlich große Summe 
für die betreffenden Gemeinden zu tragen übrig. 
Ich berufe mich in dieser Angelegenheit auf mei
nen Collegen Wolf; er wird hier bezeugen können, 
daß die Schule in Bludenz, welche gegenwärtig 
noch gar keine Subvention vom Staate genießt, 
eine Jahresauslage von über 1000 fl. hat. Ich 
bin in der Lage, bezüglich der Schule, in deren 
Ausschüsse ich Obmann bin, mitzutheilen, daß auch 
wir auf eine effective Ausgabe von über 900 fl. 
jährlich gelangen; das ist effectives Geld. Außer
dem leistet ja die Gemeinde auch noch die Be
heizung, Beleuchtung und Bedienung der Schule. 
Die Auslagen kommen also weit höher als auf 
900 fl. hinauf.

Wie es in Bregenz steht, weiß ich nicht, ich habe noch 
keinen Bericht von dieser Schule eingesehen.

Es muß wohl zugegeben werden, daß diese 
Schulen ihre Aufgaben in vollem Maße erfüllen. 
Die Schule, über die ich näher unterrichtet bin, 
ist die zu Dornbirn. An derselben sind vier Lehr
kräfte angestellt. Die Frequenz ist eine regelmäßig 

; im Jahre 80 oder über 80 Schüler betragende. 
Die Schüler sind in zwei Classen abgetheilt, um 
den Unterricht in dieser Abstufung für die Schüler 
wirksamer zu machen. Von diesen Schülern be
suchen 80 den sonntäglichen Unterricht, welcher in 
zwei Abtheilungen abgehalten werden muß, von 
9 bis 11 und von 12 bis 2 Uhr. Die Frequenzen 
dieser Sonntagsschule ist eine so constante, daß die 
Absenz durchschnittlich nur 3 bis 4 Schüler be
trägt. Ich füge noch bei, daß keinerlei Zwang 
auf diesen Besuch ausgeübt wird, daß er voll
kommen freiwillig ist von Seite der Schüler, — 
ein Beweis, daß die jungen Leute ein Interesse 
an der Schule haben, die gewünschten Erfolge 
erreicht werden und auch die Angehörigen davon 
überzeugt sind und sie zum Besuche der Schule 
anhalten. Aber nicht bloß Sonntags findet dieser 
Unterricht statt, sondern auch am Donnerstage von 
1 bis 5 Uhr nachmittags. Auf solche entgegen
kommende Weise gewähren die Arbeitgeber den 
Lehrlingen und Gehilfen Gelegenheit, den Unter
richt zu besuchen. Von 1 bis 3 Uhr wird Zeichen
unterricht gegeben, und die zwei übrigen Stunden 
werden für die übrigen Gegenstände, Aufsatz, ge
werbliches Rechnen, gewerbliche Buchhaltung ver
wendet. Auch am Dienstag Nachmittag ist von 
5 bis 7 Uhr Unterricht, und dieser Werktags
unterricht am Dienstag und Donnerstag wird von 
mehr als der Hälfte dieser Schüler — über vier
zig — regelmäßig besucht. Die Jahresberichte, 
die ausgegeben werden, die Ausstellung, welche 
jedesmal am Jahresschluß gehalten wird, liefern 
den Beweis, daß diese Schule ihren Beruf im 
vollsten Maße erfüllt und in den Kreisen, für 
welche sie bestimmt ist, in ganz entschieden wirk
samer Weise dient. Nun glaube ich, wenn eine 
solche Schule, welche nicht bloß der eigenen 
Gemeinde, sondern auch andern Gemeinden dient — 
und es sind ja nicht nur Angehörigen der eigenen 
Gemeinde, welche diese Schule besuchen, es sind 
ja, wie auch in Bregenz und Bludenz, Besucher 
aus allen übrigen Landestheilen da — so ist die 
beantragte Unterstützung von 100 fl. doch zu 
gering; es dürfte nach dem Verhältnis der Schule 
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das Ausmaß auf 200 fl. erhöht werden. Wenn 
Sie irgend einer Anstalt des Landes eine Wohlthat 
erweisen, so erweisen Sie sie hier, damit die Ge
meinden, wenn sie diese Schulen in ihrer Ent
wicklung weiter fortführen wollen, nicht noch größere 
Opfer bringen müssen-

Ich glaube nun nach den kurzen Ausführungen, 
die ich gemacht habe, den Antrag, sowie ihn der 
Ausschuß vorlegt, meinerseits nicht acceptiren zu 
können und würde dem hohen Hause einen anders 
lautenden Antrag zur Annahme empfehlen. Ich 
würde denselben in folgender Weise stylisiren:

„Der Landesausschuß wird ermächtiget, den im 
Lande bestehenden, vom Staate und der Handels
und Gewerbekammer subventionirten gewerblichen 
Fortbildungsschulen nach erfolgter Einholung des 
Lehrplanes, des Schülerverzeichnisses und des 
jeweiligen Jahresberichtes für die Dauer der 
Landtagsperiode einen jährlichen Beitrag bis zu 
200 fl. aus Landesmitteln zu gewähren."

Landeshauptmann: Wer wünscht weiter das 
Wort.

Mart. Thurnher: Ich bitte um das Wort. 
Ich möchte mich insbesondere gegen den Umstand 
wenden, daß der Herr Vorredner in seinem An
träge den Passus entfernt haben will, daß für diese 
Schulen unter der Bedingung eine Subvention 
ertheilt werde, daß die betreffende Kirchenbehörde 
in der Ertheilung des Unterrichtes keine Beein
trächtigung des Gottesdienstes erblickt. Nach meiner 
Ansicht ist diese Bedingung leicht zu erfüllen, indem 
der Antrag des volkswrrthschaftlichen Ausschusses 
in einer Weise gefaßt ist, daß auch die Fort
bildungsschule von Dornbirn von einer Subvention 
nicht ausgeschlossen erscheint. Wenn die Verhält
nisse dort auch bedingen sollten, daß ein Theil der 
Schüler Vormittags unterrichtet werden muß, und 
ein anderer Ausweg sich nicht finden läßt, so 
dürfte sich vielleicht doch eine Vereinbarung mit 
der kirchlichen Behörde erzielen lassen, wenn bei
spielsweise in der betreffenden Schule nach An
hörung einer hl. Messe seitens der Schüler noch 
Unterricht in der Relgion ertheilt würde. Also 
irgend ein Modus würde sich finden lassen, der 
herbeiführen würde, daß eine derartige Schule von 
der Subvention nicht ausgeschlossen wäre. Ich 
möchte daher insbesondere bezüglich dieses Passus 

die volle Aufrechthaltung des Antrages des volks- 
wirthschaftlichen Ausschusses dem hohen Hause 
empfehlen.

Im übrigen überlasse ich die näheren Aus
einandersetzungen dem Herrn Berichterstatter.

Dr. Schmid: Es freut mich, aus den Worten 
des letzten Herrn Vorredners zu entnehmen, daß 
er dem einen Theile des Dr. Waibel'schen Antrages, 
der auf eine Erhöhung der Subventionssumme 
hinzielt, jedenfalls keinen Widerspruch entgegen
gebracht hat, und ich als Vertretrer der Landes
hauptstadt Bregenz gebe in diesem hohen Hause 
die Erklärung ab, daß ich natürlich für die höhere 
Subvention der gewerblichen Fortbildungsschulen 
stimmen werde und diesen betreffenden Theil des 
Antrages des Herrn Dr. Waibel nach besten Kräften 
unterstütze. Bezüglich der an die Subventionirung 
von Seite des volkswirthschaftlichen Ausschusses 
gestellten Bedingung, betreffend Einflußnahme der 
kirchlichen Behörde auf die Schulzeit, habe ich als 
Vertreter von Bregenz keine Einsprache zu erheben, 
weil, wie die Herren aus den früheren Landtags
berichten und Verhandlungen in diesem Hause sich 
erinnern werden, bei uns in Bregenz niemals ein 
Anstand obgewaltet hat, welcher eine Bedingung 
dieser Art, wie sie hier festgesetzt worden ist, noth
wendig gemacht hätte. Also ich resumire diese 
Erklärung nochmals dahin, daß bei den Verhältnissen, 
wie sie in Bregenz liegen, die Bedingung, die der 
volkswirthschaftliche Ausschuß an die Subventionirung 
geknüpft hat, keine Störung involvirt; andererseits 
würde ich die Herren bitten, mit Rücksicht auf den 
Nutzen, welchen diese Schulen den Gemeinden ge
währen, dafür zu stimmen, daß die Erhöhung der 
Subvention bis zu 200 fl. von Seite des hohen 
Hauses beschlossen werde.

Dr. Beck: Ich kann erklären, daß ich. mich 
den Ausführungen des Herrn Vorredners voll
ständig anschließe. Auch in Feldkirch besteht in 
kirchlicher Beziehung kein Hindernis, so daß die 
Ertheilung des Unterrichtes dort ohne Anstand 
erfolgt. Der Erweiterung des Antrages auf Er
höhung der Subvention auf je 200 fl. muß ich 
jedenfalls beistimmen, da es angezeigt wäre, daß 
von Seite des Landes ein höherer Beitrag diesen 
gewiß sehr wohlthätig wirkenden Schulen, welche 
nicht bloß einzelnen Gemeinden, sondern dem ganzen
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Lande zu Gute kommen, gewährt werde. Ich 
ersuche das hohe Haus, diesem erweiterten Anträge 
die Zustimmung geben zu wollen.

Dr. Waibel: Ich fühle mich allerdings nicht 
berufen, die Gemeinde Dornbirn in diesem hohen 
Hause zu vertreten; hiezu sind berufen Adolf 
Rhomberg und Martin Thurnher.

(Martin Thurnher: Die werden es schon 
thun, wenn es nothwendig ist!)

Die Herren werden verzeihen, wenn ich mich 
mit dieser Frage im Landtage befasse, weil ich 
einmal eine Rolle in demselben zu spielen habe. 
Die Herren von Bregenz, Feldkirch und Bludenz 
haben in dieser Frage ein leichteres Spiel, wir 
haben,- solange die Frequenz der Schule eine nicht 
so hohe ist, die Schüler von 12 bis 2 Uhr unter
richten können, ohne daß, glaube ich, irgend 
Jemandem dabei etwas eingefallen ist. Die Frequenz 
von Feldkirch, Bludenz und Bregenz ist so be
schaffen, daß sie auch in einer einzigen Abtheilung 
den Unterricht so einrichten können, daß er mit 
dem Gottesdienste nicht collidirt. Bei uns in 
Dornbirn ist die Sachlage eine andere. Wir sind 
in Dornbirn genöthigt gewesen, die Schüler mit 
Rücksicht auf die hohe Zahl derselben abzutheilen 
und in zwei Abtheilungen zu unterrichten, und da 
sind wir nicht eigenmächtig, sondern nach den 
Informationen, die wir von der Unterrichtsver
waltung eingeholt haben, vorgegangen, nach den: 
Vorbilde, wie es ja auch in Wien und an anderen 
größeren Plätzen, wo gewerbliche Fortbildungs
schulen gehalten werden, existirt; wir sind nämlich 
genöthigt gewesen, die Unterrichtsstunden für einen 
Theil der Schüler von 9—11 Uhr festzusetzen ; 
nun hat auch von Seite der Kirchenbehörde weder 
des Marktes noch von Oberdorf Einer von den 
Herren gegen diese Anordnung Einsprache erhoben, 
es ist nie ein Anstand in dieser Sache gewesen. 
Auch nicht der Herr Pfarrer, weder der von 
Oberdorf noch vom Markte, hat sich der Gemeinde 
gegenüber nachtheilig ausgesprochen, daß er in 
dieser Einrichtung eine schädliche Beeinträchtigung 
der Sonntagsheiligung erblicke. Wie es steht, das 
weiß der Herr Pfarrer ganz wohl, er ist ja mit 
den Verhältnissen vertraut. Wir waren durch die 
ökonomischen Verhältnisse des Ortes gezwungen, 
diese Einrichtung in Dornbirn zu treffen- Die 
Gemeinde ist weitläufig angelegt, die Schüler 

kommen aus den entlegensten Gemeinden zur Schule, 
und es muß ihnen auch Gelegenheit gegeben werden, 
zur rechten Zeit zum Mittagessen eintreffen zu 
können. Da hat es sich praktisch nicht anders 
machen lassen, als die Stunden von 9 bis 11 und 
12 bis 2 Uhr zu wählen. Nachdem von Seite 
der kirchlichen Behörde absolut keine Einwendung 
gegen diese Anordnung erhoben worden ist, ver
stehe ich gar nicht, wie man hier dazu kommt, eine 
solche Angelegenheit hier zu verhandeln und zur 
Bedingung für eine Subvention zu machen. Ich 
kann das absolut nicht begreifen und finde es 
unzweckmäßig, ein solches Motiv in die Verhand
lungen und Beschlüsse hereinzuziehen, das entschieden 
gar nicht nothwendig ist. Ich muß aus diesem 
Grunde auf meinem Anträge stehen bleiben, begrüße 
aber andererseits natürlicherweise, daß auf meine 
Anregung eingegangen worden ist.

Landeshauptmann: Wer wünscht noch das 
Wort?

Martin Thurnher: Ich gestalte mir nur eine 
kurze Bemerkung

Wenn sich das wirklich so verhalten würde 
und schriftlich nachgewiesen werden könnte, daß die 
kirchliche Behörde keinerlei Einwendung gegen diese 
Art der Unterrichtsertheilung oder der verwendeten 
Zeit erhebe, dann wären alle Ausführungen des 
Herrn Vorredners gegenstandslos, weil dann der 
Subventionsertheilung keine Hindernisse entgegen
stehen.

Dr. Waibel: Ich muß noch beifügen, daß 
unser Gemeinde-Ausschuß im Laufe des Jahres 
eine große Anzahl Sitzungen hat und werden dem
selben auch die Rechnungen über die gewerblichen 
Fortbildungsschulen vorgelegt. Der Gemeinde
Ausschuß besteht zum dritten Theile aus Ver
tretern des dritten Wahlkörpers, welcher ultra
montaner Richtung ist, aus jenen Herren, die sonst 
jederzeit in religiösen Dingen großen Eifer an den 
Tag legen. Ich habe nichts dagegen einzuwenden 
sondern achte es, wenn Jeder seine Meinung und Em
pfindung an dem Orte, wo er berufen ist, Lum 
Ausdrucke bringt, aber ich konstatire, daß, solange 
diese Einrichtung besteht, im Schooße des Ge
meinde-Ausschusses und auch von kirchlicher Seite 
auch nicht ein einziges Mal eine Silbe darüber 
gesprochen worden ist.
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Hochwst. Bischof: Ich hatte durchaus nicht 
im Sinne, in dieser Angelegenheit ein Wort mit
zusprechen, aber nach dem was gesagt worden ist, 
könnte mein Schweigen vielleicht die Anschauung 
erwecken, als wenn das General-Vikariat damit 
einverstanden wäre, daß die Fortbildungsschulen 
auch gehalten werden während des sonntäglichen 
Gottesdienstes, ohne daß sonst für die religiös 
sittliche Erziehung der Fortbildungsschüler weiter 
gesorgt wäre.

Dagegen muß ich hier erklären, daß dies nicht 
der Fall ist, und ich benütze diesen Anlaß, sowohl 
den Vorständen der Fortbildungsschulen als auch 
dem hohen Landtage die Sorge auch für die 
religiös-sittliche Erziehung und Unterweisung der 
Fortbildungsschüler sehr an's Herz zu legen.

Daß dies möglich ist, davon hat man sich in 
der Stadtgemeinde Bludenz überzeugen können; 
dort hat man diese Angelegenheit sehr leicht ordnen 
können. Man ist von beiden Seiten ohne jede 
Debatte zu diesem Ziele gekommen. Der weiteren 
Begründung und Ausführung kann ich mich ent
halten und mache nur darauf aufmerksam, daß 
wenn in den Fortbildungsschulen der religiös
sittliche Unterricht und die Erziehung der Heran
wachsenden Schuler in diesem Sinne ganz ignorirt 
würde, ich sehr fürchte, daß dann in unserer Jugend 
auch manche Socialdemokraten heranwachsen würden.

Landeshauptmann: Wer wünscht noch das 
Wort? —

Es meldet sich Niemand mehr, deshalb ist die 
Debatte geschlossen.

Der Herr Abgeordnete Dr. Waibel hat folgenden 
Antrag gestellt:

(Liest denselben.)
Bevor ich dem Herrn Berichterstatter das 

Wort gebe, möchte ich nur noch an den Herrn 
Antragsteller die Frage richten, ob er nichts dagegen 
hat, wenn die Abstimmung über diesen Antrag 
getheilt wird.

(Martin Thurnher: Sonst fällt er gewiß.)

Dr. Waibel: Ich bin damit einverstanden.

Landeshauptmann: Nun ertheile ich das Wort 
dem Herrn Berichterstatter.

Fink: Herr Dr. Waibel hat seiner Ver

wunderung Ausdruck gegeben, daß von dieser Seite 
des hohen Hauses beziehungsweise von mir ein 
diesbezüglicher Antrag gestellt wird und hat da von 
Bekehrung der Gemüther gesprochen.

Um auf dies nur kurz zu erwidern, muß ich 
erinnern, daß seinerzeit, als vom Herrn Abgeord
neten Dr. Waibel und Genossen dieser Antrag im 
Landtage eingebracht wurde und im Schulausschusse 
zur Behandlung kam, ich damals schon ausdrücklich 
erklärt habe, daß ich im Prinzipe einverstanden 
sei und daß ich nur aus dem immer das Hinder
nis bildenden Grunde, daß man an Sonn- und 
gebotenen Feiertagen während des Gottesdienstes 
Schule halte, ohne dafür allenfalls ein Aequivalent 
zu bieten, durch anderweitigen Gottesdienst, d. h. 
wenigstens den Lehrlingen Gelegenheit zu ver
schaffen, anderweitig eine Messe und Predigt an
zuhören, meine Zustimmung nicht geben konnte.

Die Herren werden sich noch erinnern, daß 
damals, als s. Z. dieser Antrag von den Antrag
stellern in diesem h. Hause zurückgezogen wurde, 
das Kind vom Vater gemordet worden ist, dadurch 
daß dieser Antrag zurückgezogen wurde und in 
einer späteren Session der Herr Abgeordnete von 
Bregenz gesagt hat, „sie," (die Majorität) könnten 
den anderen Fortbildungsschulen etwas geben, wo 
dieses Hindernis nicht besteht;" und da habe ich 
mir gedacht, wenn die Herren den Antrag selbst 
nicht wieder aufnehmen, muß ich ihn aufnehmen: 
— wenn Väter und Doktoren morden, so muß 
ich das Kind ins Leben zurückrufen.

(Bravo!)
Dann hat der Herr Dr. Waibel auch gemeint, 

man könnte bei der Bregenzerwälderbahn eine 
analoge Bestimmung oder Bedingung setzen. 
Nun, mir scheint, es wäre das, wenn diese Be
dingung von Herrn Dr. Waibel gesetzt würde, 
von ihm sehr inconsequent. Die Herren erinnern 
sich, daß er nicht bloß bei dieser Gelegenheit, son
dern auch bei andern Gelegenheiten, wenn es sich 
darum handelte, in diesem h. Hause ein Schärflein 
dazu beizutragen, daß die Sonntagsheiligung aufrecht 
erhalten werde, er dann jedesmal dagegen war. 
Denken Sie nur an § 50 des Jagdgesetzes. Auch 
da war es Herr Dr. Waibel, der es nicht ertragen 
wollte, daß an Sonn- und Feiertagen die Jagd ruhe.

Also immer, wenn die Heilighaltung des Sonn
tags im Landtage gewahrt wird, ist es ein und 
derselbe Abgeordnete, der derselben entgegentritt.
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Was nun den Betrag anbelangt, so bin ich 
zwar vom Ausschüsse nicht ermächtigt, einen andern 
Antrag zu stellen, als eben den von mir namens 
des Ausschusses gestellten Antrag; nachdem aber 
nun zwei Mitglieder des volkswirthschaftlichen 
Ausschusses sich für 200 fl. ausgesprochen haben, 
und nachdem ein drittes Mitglied, der Herr Abge
ordnete Martin Thurnher, sich auch nicht dagegen 
ausgesprochen hat, glaube ich bei der Majorität 
des Ausschusses nicht auf Widerspruch zu stoßen, 
wenn ich mich nicht dagegen sträube, daß der Be
trag auf 200 fl. erhöht werde. Ich kann dies 
deshalb auch umso eher thun, weil ich in den 
Landes-Ausschuß, der doch nur ermächtigt wird, 
bis zu 200 fl. diese Anstalt zu subventioniren, 
volles Vertrauen setze, daß diese Körperschaft die 
Sache eingehend erwägen und je nach Bedürfnis 
einschreiten werde.

Also gegen den Betrag habe ich nichts ein
zuwenden, aber alle anderen Bedingungen müssen 
aufrecht erhalten bleiben, so daß nur in dem vom 
volkswirthschaftlichen Ausschüsse gestellten Anträge 
anstatt 100 fl. 200 fl. einzusetzen kämen.

Dr. Waide!: Ich bitte um das Wort zu einer 
thatsächlichen Berichtigung.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß ich bei 
jedem Anlaffe, wo es sich um kirchliche Dinge 
handelt, mich unkirchlich und gegen die Heilig
haltung der Sonntage ausgesprochen hätte. Wenn 
er sich hier — und auf andere Anlässe kann er sich 
nicht beziehen — auf andere Anlässe, wenn er sich 
auf das Jagdgesetz beruft, so habe ich wenigstens 
den Trost, daß ich mit dieser Anschauung nicht 
allein stehe, denn an hoher Stelle scheint man 
damit auch nicht einverstanden zu sein, weil es bis 
dato nicht sanctionirt ist.

(Mart. Thurnher: Ist längst sanctionirt!) 
Die Sanction liegt nicht vor; wenn ein Gesetz 
sanctionirt wird, wird es durch die Regierungs
organe publicirt, um Geltung zu bekommen; diese 
Publikation ist noch nicht erfolgt, es ist also nicht 
sanctionirt.

Fink: Ich bitte um das Wort zur Berichtigung 
der thatsächlichen Berichtigung.

Ich konstatire, daß das Gesetz bereits sanctionirt 
und daß nur die Durchführungsverordnung nicht 

erlassen ist und es deshalb nicht publicirt wurde. 
Es ist sanktionirt, aber nicht publicirt.

(Martin Thurnher: Die Sanction erfolgte be
reits im Juli 1892.)

Landeshauptmann: Ich schreite zur Abstim
mung. Der Antrag des Herrn Dr. Waibel lautet: 

„Der Landes-Ausschuß wird ermächtiget, den 
im Lande bestehenden, vom Staate und der Handels
und Gewerbekammer subventionirten gewerblichen 
Fortbildungsschulen nach erfolgter Einholung des 
Lehrplanes, des Schülerverzeichnisses und des 
jeweilige:: Jahresberichtes für die Dauer der Land
tagsperiode einen jährlichen Beitrag bis zu 200 fl. 
aus Landesmitteln zu gewähren."

Ich werde diesen Antrag zuerst so wie er 
gestellt wird, zur Abstimmung bringen. Ich ersuche 
also jene Herren, welche diesem Anträge beipflichten, 
sich gefälligst von den Sitzen zu erheben.

Abgelehnt.
Nun bringe ich den Ausschuß-Antrag und zwar 

zuerst mit Einsetzung des vom Herrn Dr. Waibel 
beantragten Beitrages von 200 fl. jedoch mit Weg
lassung des Passus über die Sonntagsheiligung zur 
Abstimmung.

Martin Thurnher: Ich beantrage den gesummten 
Ausschuß-Antrag, jedoch mit der Erhöhung des 
Beitrages auf 200 fl. zur Abstimmung zu bringen.

Landeshauptmann: Wenn die Abstimmung in 
dieser Weise gewünscht wird, so werde ich so vor
gehen. Ich ersuche also jene Herren, welche dem 
Anträge, wie er vom Ausschüsse gestellt wird, jedoch 
mit der Erhöhung des Beitrages von 100 fl. auf 
200 fl. die Zustimmung geben wollen, sich von den 
Sitzen zu erheben.

Angenommen.
Dieser Gegenstand ist somit erlediget.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht des 
landtäglichen Finanzausschusses über 
die Subventionsgesuche:

a. des Vereines des Verbandes der 
handwerksmäßigen Gewerbe in 
Vorarlb erg,

b. des Philosophen - Unterstützungs
vereines in Wien,

o. d e s Asylvereines der Wiener 
Universität.
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Ich ersuche den Herrn Berichterstatter, Abge
ordneten Büchele, die Anträge zu verlesen.

Büchele: Der Finanzausschuß stellt folgende 
Anträge.

(Liest die Anträge aus Beilage XVIII.)

Landeshauptmann: Ich eröffne über diese 
drei Anträge die Debatte. — Es meldet sich in 
derselben Niemand zum Worte, daher ist sie ge
schlossen, und wenn der Herr Berichterstatter nichts 
weiter beizufügen hat —

Büchele: Nein.

Landeshauptmann: Dann schreite ich zur 
Abstimmung, und wenn das h. Haus keine Ein
wendung erhebt, so werde ich alle drei Anträge 
unter Einem zur Abstimmung bringen. Ich ersuche 
also jene Herren, welche den drei Anträgen, wie 
sie eben verlesen worden sind, die Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben.

Angenommen.

Der nächste Gegenstand der heurigen Tages
ordnung ist der Bericht des volkswirth- 
schaftlichen Ausschusses über den selbst
ständigen Antrag der Herren Abgeord
neten Martin Thurnher und Genossen 
betreffend die Erweiterung des Wahl
rechtes bei den Wahlen in die Handels
und Gewerbekammer.

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter Abge
ordneten Martin Thurnher die zwei Anträge zu 
verlesen,

Martin Thurnher: Ich stelle namens des 
volkswirtschaftlichen Ausschusses folgende Anträge: 

(Liest dieselben aus Beilage XXIV.)

Landeshauptmann: Ich eröffne über Bericht 
und Anträge die Debatte.

Dr. Waide!: Wenn im Lande Vorarlberg 
eine größere Wahlcampagne sich ereignet hat, in 
welcher eine Partei trotz ihrer Berechnung den 
beabsichtigten Erfolg nicht erreicht hat, dann ist 
das gewöhnlich ein Ereignis, aus welchem sich ein 
Wahlgesetz oder dgl. herauskrystallisirt. Das ist 
hier auch der Fall. Bei den letzten Handels

kammer-Wahlen haben ziemlich lebhafte Agitationen 
stattgefunden und die Parteien haben sich alle 
Mühe gegeben, ihre Vertreter hineinzubringen. 
Der beabsichtigte Erfolg ist aber auf der bekannten 
Seite nicht eingetreten und deshalb ist der Beschluß 
auf eine Abänderung der Wahlordnung gefaßt 
worden. (Martin Thurnher: Gewiß nicht mehr 
zu früh.)

Wenn die Wahlordnung für die Handelskammer 
Mißstände besitzt, so besitzt sie dieselben nicht erst 
seit diesem Jahre, sondern schon seit längerer Zeit 
und es ist zunächst eigentlich die vom früheren 
Handelsminister Pino im Jahre 1884 in Oester
reich allgemeine abgeänderte Wahlordnung die 
Grundlage der jetzigen Wahlordnung für unsere 
Handelskammer. Um nun die Anträge, wie sie 
hier vorliegen, richtig beurtheilen zu können, ist es 
nothwendig, sich die Sache genauer anzusehen.

Im vorliegenden Berichte heißt es:
„Das Wahlrecht zur Handels- und Gewerbe

kammer ist demnach, wie es dermalen nach der 
Wahlordnung der Handels- und Gewerbekammer 
für Vorarlberg, genehmigt mit Erlaß des Handels
ministers vom 31. März 1884, Zl. 5575 besteht, 
in einer geradezu unerhörten Weise beschränkt, und 
zwar derart, wie es den Bestimmungen des Ge
setzes vom 29. Juni 1868 Nr. 85 N.-G.-Bl. 
offen widerspricht." Ich muß bemerken, daß wohl 
jeder Leser, der diesen Bericht zur Einsicht bekommt, 
diesen Passus so auffassen muß, als ob speziell 
für das Land Vorarlberg bezw. für die Handels
kammer in Feldkirch im Jahre 1884 eine neue 
Handelskammer-Wahlordnung erlassen worden wäre. 
Dem ist aber nicht so. Im Jahre 1884 sind vom 
damaligen Handelsminister Pino eine Reihe von 
Kammerwahlordnungen geändert worden. Das 
war auch der Fall mit den Wahlordnungen der 
Handelskammern im Statthalterei-Gebiete von 
Innsbruck, und zwar für die Handelskammer in 
Innsbruck, Bozen, Novereto und Feldkirch. Wenn 
wir diese 4 Wahlordnungen näher betrachten, so 
ergiebt sich eine ziemliche Differenz der Wahlord
nung für die drei Kammern von Innsbruck, Bozen 
und Trient gegenüber der von Feldkirch. Die 
Handelskammer von Feldkirch besteht aus 2 Sec- 
tionen, der Handelssection und der Gewerbesection. 
Für die Handlssection sind 6 und für die Ge
werbesection 10 Vertreter vorgesehen.
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Die Handelskammer von Innsbruck hat für 
die Handelssection 1'0 und für die Gewerbsection 
14, also zusammen 24 Vertreter, Bozen hat im 
Ganzen 22 und Rovereto 20 Vertreter. Wir 
stehen also an Zahl gegenüber diesen drei Kam
mern etwas zurück.

Bezüglich der Wahlordungen besteht weiters 
folgende Einrichtung:

Die Handelssection hat 2 Wahlkörper. Der 
erste davon besteht aus solchen Mitgliedern, welche 
mindestens 100 fl. Erwerbsteuer ohne Zuschlag 
zahlen. Das Wort Zuschlag ist im Ausschußberichte 
besonders betont, als wäre, dies also eine Spezi
alität der Handels- und Gewerbekammer in Feld
kirch. Wenn Sie die Wahlordnungen der drei 
anderen Handelskammern ansehen, so werden Sie 
finden, daß diesbezüglich überall die gleiche Be
stimmung enthalten ist. (Martin Thurnher: Das 
steht ja im Berichte!)

Der zweite Wahlkörper besteht aus solchen 
Mitgliedern, welche eine Erwerbsteuer im Betrage 
von mindestens 5 fl. 25 kr. bezahlen. Weil aber 
die erste Kategorie zu klein ist, um einen eigenen 
Wahlkörper zu bilden, so haben beide Kategorien 
zusammen zu wählen, und zwar 6 Vertreter.

Die zweite Section besteht auch aus 2 Wahl
körpern, der erste Wahlkörper enthält jene, welche 
mindestens 100 fl. Ordinarium, Erwerbsteuer, be
zahlen, die zweite Kategorie besteht aus denjenigen, 
welche mindestens 5 fl. 25 kr. bezahlen. Weil 
nun diese beiden Kategorien groß genug find, um 
eigene Vertreter wählen zu können, so wählt die 
erste Kategorie 6 und die zweite Kategorie 4 Ver
treter. Wenn Sie nun die Wahlordnung von 
Innsbruck sich ansehen — ich will die übrigen 
zunächst auslaflen so haben Sie dort folgendes 
Verhältnis: Die Handelssection bildet 3 Wahl
körper ; der erste begreift Diejenigen in sich, welche 
mindestens 100 fl. Erwerbsteuer zahlen, der zweite 
Diejenigen, die 4 fl. 20 kr. und der dritte Die
jenigen, welche 2 fl. 10 kr. Erwerbsteuer bezahlen. Nun 
ist auch hier das Verhältnis so, daß, obwohl 
3 Wahlkörper vorgesehen find, die Kategorie A, 
die 100 fl. Erwerbsteuer zahlt, nicht im Stande 
ist, einen eigenen Wahlkörper zu bilden, sie wählt 
zusammen mit der Kategorie B und beide zusammen 
wählen 6 Vertreter; diejenigen, welche 2 fl. 10 kr. 
Erwerbsteuer bezahlen, wählen 4 Vertreter. Bei der 
Gewerbesection ist eine gleiche Eintheilung, auch 

diese Section besteht aus 3 Wahlkörpern und zwar 
sind in der Kategorie A Diejenigen, welche 100 fl., 
in der Kategorie B, welche 4 fl. 20 kr. und in 
der Kategorie C Diejenigen, welche 2 fl. 10 kr. 
Erwerbsteuer bezahlen. Hier ist aber die Zahl der 
Wähler eine so große, daß für jede dieser 3 Kate
gorien eigene Vertreter gewählt werden können. 
Diejenigen, welche 100 fl. bezahlen, wählen 6, 
Diejenigen, welche 4 fl. 20 kr. bezahlen, wählen 
4rund Diejenigen, welche 2 fl. 10 kr. bezahlen, 
wählen ebenfalls 4 Vertreter.

Diese Gliederung scheint mir richtig zu sein. 
Wir müssen uns gegenwärtig halten, daß, wenn 
es eine Körperschaft gibt, welche zur Interessen
vertretung berufen ist, es die Handelskammer ist. 
Es ist daher ganz natürlich, daß eine solche 
Gliederung, wie sie bei der Handelskammerwahl 
in Innsbruck vorgesehen ist und wie sie zum Theile 
auch in Vorarlberg besteht, geschaffen würde.

Wenn also eine Erweiterung des Wahlrechtes 
angestrebt wird, so könnte das vernünftiger Weise 
nur auf die Art geschehen — ich bin damit ja 
einverstanden — daß bei uns eine Kategorie von 
Wählern geschaffen wird, welche weniger als 5 fl. 
an Erwerbsteuer bezahlt und daß diese Kategorie 
eine entsprechende Anzahl von Vertretern wählt. 
Es würde sich bei unserer Handelskammer dieser 
Ausgleich einfach in der Weise machen lassen, daß 
man auch hier eine Kategorie von Wählern, welche 
etwa 2 fl. 10 kr. Erwerbsteuer zahlen, schafft, es 
müßte aber dann für eine entsprechende Ver
mehrung sowohl der Mitalieder der Handels- als 
auch der Gewerbesection Vorsorge getroffen worden, 
sagen wir etwa im Ganzen auf 20, dann würde 
man vielleicht ausreichen. Ich will da keinen 
Vorschlag machen, es ist das eine Angelegenheit, 
welche die h. Regierung im Einvernehmen mit der 
Handelskammer des Näheren zu untersuchen hätte. 
Wenn ich die Handelskammer-Wahlordnung von 
Vorarlberg mit der von Innsbruck vergleiche, so 
komme ich nach dem Stande der Sache zum 
Schluffe, daß es in der That sehr wünschenswerch 
wäre, mit der Besteuerung als Grundlage für das 
Wahlrecht herabzugehen und solche Kategorien zu 
schaffen, wie sie die Innsbrucker Wahlordnung 
enthält. — Die Handelskammer ist ja eine Körper
schaft, welche wesentliche selbstständige Beschlüsse 
nicht fassen kann, sie hat in ihren Angelegenheiten 
eigentlich nur Gutachten abzugeben, und da ist es 
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allerdings rathsam, daß alle Kategorien, nicht bloß 
die großen, sondern auch die kleinen entsprechend 
vertreten sind, und Gelegenheit finden, ihre 
Meinungen, Wünsche und Beschwerden zum Aus
drucke zu bringen. Es wird da das Richtige sein, 
wenn die Gruppirung nach der Höhe des In
teresses stattfindet, wie es eben allgemeiner Grund
satz der Handelskammern ist.

Wenn im Anträge zugleich der Wunsch aus
gesprochen wird, daß auch die Einkommensteuer für 
das Wahlrecht in Betracht gezogen wird, so könnte 
ich mich von vornherein, wie ich die Sache jetzt 
ansehe, damit nicht einverstanden erklären, ich glaube 
vielmehr, daß es vollkommen genügt, wenn die 
Erwerbsteuer allein als Basis für das Wahlrecht 
beibehalten wird.

Es handelt sich bei der Steuer doch nur darum, 
eine Basis für die einzelnen Gruppen zu gewinnen 
und diese wird repräsentirt durch die Höhe der 
Erwerbsteuer. Wer ein großes Geschäft, ein großes 
Gewerbe hat, bezahlt eine höhere Erwerbsteuer, 
wer ein geringeres Geschäft hat, eine geringere 
Erwerbsteuer, es ist daher unnöthig, die Ein
kommensteuer auch hereinzubeziehen. Ich gebe zu, 
daß in dieser Hinsicht gewisse Fehler bestehen, diese 
haben sich aber die Parteien selbst zuzuschreiben, 
es hat sich Mancher zu einem größeren Geschäfts
mann herangebildet, er hat Glück gehabt, sein 
Geschäft hat eine größere Bedeutung erlangt, sein 
Einkommen ist größer geworden und auch die 
Besteuerung ist gewachsen, — es ist aber sein 
Fehler, wenn er trotzdem in einer niedereren Er
werbssteuerklasse bezw. Wählerklasse sich befindet. 
Daran ist meines Erachtens und nach dem, was 
ich beobachtet habe, die Partei selbst schuld.

Aus diesen kurzen Ausführungen haben Sie 
entnehmen können, daß ich nicht gegen die Er
weiterung des Wahlrechtes in die Handelskammer 
bin, sondern daß ich in Anbetracht der Verhält
nisse, wie sie in Innsbruck sind, es zweckmäßig er
achte, eine Aenderung vorzunehmen und daß ich 
diese Anregung mit Vergnügen unterstütze, ich würde 
aber diesen Theil des Berichtes anders abschließen, 
ich würde den Antrag etwas anders formuliren 
und zwar in folgender Weise.

„Die hohe Regierung wird aufgefordert, im 
Einvernehmen mit der Handels- und Gewerbekammer 
in Feldkirch eine Abänderung der mit Ministerial- 
Erlaß vom 31. März 1884 Zl. 5575 L.-G.-Bl.

1884 Zl. 15 verfügten Wahlordnung für die 
Handels- und Gewerbekammer für Vorarlberg und 
zwar nach dem Vorbild der den übrigen drei Han
dels- und Gewerbekammern des Statthaltereigebie
tes mit dem gleichen Erlasse vorgeschriebenen Wahl
ordnung insbesondere im Sinne der Erweiterung 
des Wahlrechtes in Erwägung zu ziehen."

Das wäre der eine Antrag, den ich stelle.
Der zweite Antrag, welchen der volkswirth- 

schaftliche Ausschuß stellt, lautet:
„Der Landesausschuß wird beauftragt, in die 

Berathung über eine gründliche Revision der Land
tagswahlordnung einzutreten und dem Landtage 
eine dahin gehende Vorlage in nächster Session zu 
unterbreiten."

Dieser Antrag läßt nun nicht errathen, wo 
man hinaus will. (Martin Thurnher: Das wird 
schon kommen.)

Ich bin von Natur aus mißtrauisch und wenn 
Einer das Leben längere Zeit mitgemacht hat, dann 
wird er es immer mehr. — Ich bin der Ansicht, 
daß es gerathen ist, nicht bloß zu sagen „gründ
liche Revision", diese Gründlichkeit ist eine sehr 
subjective Auffassung. Ich weiß nicht, wer die 
Revision vorbereitet und unternimmt, ich kenne die 
betreffenden Persönlichkeiten nicht; ich bin darum 
der Ansicht, daß wir gut thun, wenn wir schon 
auf diesen Antrag eingehen, dem Landesausschusse 
eine bestimmte Richtschnur zu geben, nach welcher 
die Revision vorzunehmen ist. Ich würde da auf 
das zurückkommen, was ich bei der Berathung der 
Landtags-Wahlordnung in der vorigen Session ge
sagt habe; wenn man die Arbeit schon in die 
Hand nehmen will, so soll man sie 'gründlich in 
die Hand nehmen und alle jene Desiderien in's 
Auge fassen, welche sich in der Praxis als berück
sichtigungswerth herausgestellt haben.

Es hat sich herausgestellt, daß es nothwendig 
ist, die offene Abstimmung abzuschaffen. Ich brauche 
das nicht noch einmal zu sagen. Wer die Reichs
rathswahlen und die Gemeindewahlen, welche ge
heim sind, mitgemacht hat, weiß, daß von diesem 
Standpunkte aus die Wahlen sehr angenehm sind 
und daß sie zu keinerlei Gewaltthätigkeiten und 
Verdrießlichkeiten Anlaß geben. Wenn man eine 
freie, unbeeinflußte Wahl einführen will, so muß 
dieselbe geheim sein, wenn aber zunächst bei der 
Wahlcommission ein Kapitalist und der Ortspfarrer 
und allenfalls auch noch der Kaplan steht und zu
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hört, was für Namen abgegeben werden und der 
Wähler das drohende Mienenspiel beobachtet, so 
ist das nicht gut, denn das heißt die Freiheit der 
Stimmabgabe beeinträchtigen und beeinflussen; nur 
die geheime Wahl macht den Wähler frei.

Ein zweiter Punkt wäre der, daß für die Land
gemeinden auch die directe Wahl eingeführt würde 
mit der Bestimmung, daß für jeden einzelnen Ab
geordneten ein eigener Wahlkreis gebildet wird, 
sowie das in der Regierungsvorlage Dom Jahre 
1871 vorgesehen ist. Das Listen-Scrutinium ist 
immer bedenklich; es ist immer in der Hand der 
herrschenden Partei, und es ist begreiflich, daß 
da nicht nach dem Wunsche der einzelnen Gemein
den und Bezirke, sondern nach anderen Grund
sätzen vorgegangen wird.

Ich will darauf weiter nicht eingehen, wenn 
wir aber haben wollen, daß in dieses Haus wirk
lich die Vertrauensmänner der Gemeinden herein
kommen, dann müssen wir den: Volke die Gelegen
heit geben, diese Männer selbst zu bestimmen und 
nicht erst durch Wahlmänner, welche für eine ganze 
Bezirkshauptmannschaft aufgestellt werden.

Dies wird auch in der Petition von Hohen
ems ausgesprochen.

Ich kann mir nicht denken, was man gegen 
ein solche Wahl vorbringen könnte, im Gegentheil, 
die Erfahrung hat gezeigt, daß man dort, wo man 
das Listen-Scrutinium eingeführt hat, es besser be
funden hat, dasselbe wieder zu entfernen.

Ein weiterer Punkt wäre die Einführung der 
persönlichen Abstimmung, so wie dieselbe auch in 
der Reichsraths-Wahlordnung eingeführt ist. Ich 
gebe zu, daß es eine große Anzahl von Gemein
den im Lande gibt, in welchen das Vollmachtwesen 
keine bedeutende Rolle spielt. Dagegen gibt es 
aber auch Gemeinden, in welchen, wie die Erfah
rung gezeigt hat — es ist auch hier oft genug 
schon davon gesprochen worden — das Vollmacht
wesen eine große Rolle spielt, und zwar eine durch
aus corrumpirende; jede Partei thut, was sie zu 
thun vermag, ich nehme da gar keine Partei in 
Schutz. Das ist aber unmoralisch, das ist keine 
Wahl, das sind Bestechungen, Bedrohungen, Be
trügereien. Es ist darum wirklich an der Zeit, 
daß diesem Unfuge durch eine entsprechende Aen
derung des Landtagswahlgesetzes abgeholfen werde. 
Ferner soll auch der Wahlcensus, der auch ent
schieden zu hoch ist, etwas herabgesetzt werden, ich 

habe das schon in der letzten Landtagssession aus
gesprochen, als die Herren wieder die 5 fl. be
schlossen haben.

Ich habe gesagt, es sei dies nicht consequent 
— item es ist beschlossen worden. Wenn man 
anderswo von Herabsetzung des Wahlcensus fort
während predigt, dann muß man consequent sein. 

Als Vertreter der Handelskammer kann ich 
nur den Wunsch aussprechen, daß der Wahlcensus 
herabgesetzt werde; wir haben keine Befugnis ein 
Gesetz zu machen über die Handelskammer-Wahlen; 
die Herren haben es aber in der Hand, die Wahl
ordnung für den Landtag so einzurichten, daß sie 
mit den allgemeinen staatsrechtlichen Grundsätzen 
übereinstimmt, und eine solche Wahlordnung wird 
dann auch höheren Ortes angenommen werden.

Nach diesen Ausführungen hätte ich statt des 
vom Ausschüsse vor gelegten zweiten Punktes der 
Anträge folgenden Antrag vorzuschlagen:

„Der Landesausschuß wird beauftragt, dem 
Landtage in der nächsten Session eine Landtags
wahlordnung vorzulegen, in welcher die Grundsätze 
der geheimen Abstimmung, der persönlichen Abstim
mung, der directen Wahl auch für die Landgemeinden 
und die Abgrenzung eigener Wahlbezirke für jeden 
einzelnen zu wählenden Abgeordneten, sowie eine 
entsprechende Herabsetzung des Wahlcensus durch
geführt sind."

Landeshauptmann: Wünscht noch Jemand das 
Wort?

Fink: Ich möchte nur ein paar Worte vor
bringen, um meine Abstimmung zu rechtfertigen.

Mein geehrter Herr Vorredner hat am Anfang 
seiner Rede so nach Gründen gerungen, warum 
dieser Antrag, bezüglich Abänderung des Wahl
rechtes bei den Wahlen in die Handels- und 
Gewerbekammer vom volkswirthschaftlichen Aus
schüsse gestellt worden ist, und hinterher hat er ge
funden, daß er diese Abänderung zum großen 
Theile gerechtfertigt halte. Ich sehe gar nicht 
ein, warum man nach Gründen zu suchen hat, 
wenn man etwas gerechtfertiget findet, vielleicht 
liegt das darin, daß der Herr Abgeordnete der 
Handels- und Gewerbekammer selbst wünschte, daß 
er diesbezüglich früher eingeschritten wäre und 
einen diesbezüglichen Antrag eingebracht hätte.

Der Herr Abgeordnete der Handels- und Ge- 
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werbekammer hat sich auch gegen die Einrechnung 
der Einkommensteuer ausgesprochen. Damit wäre 
ich nun nicht ganz einverstanden und ich will hier 
nur ein Beispiel anführen, wie die Sache da steht.

Bei uns in Andelsbuch hat bei den letzten 
Wahlen einer der größten Gewerbetreibenden nicht 
mitstimmen können. Er betreibt drei Gewerbe, 
zwei davon gehören in die gewerbliche Kategorie 
und eines in die Handelskategorie. An directer 
Steuer, und zwar an Gewerbesteuer bezahlt er 
jährlich ohne Zuschläge 6 Gulden und einige 
Kreuzer, an Einkommensteuer aber einige sechzig 
Gulden. An Handelskammerbeitrag bezahlte er im 
letzten Jahre 1 fl. 71 kr. Es ist dies der höchste 
Steuerbetrag, welcher in unserer Gemeinde bezahlt 
wird, und doch war der betreffende Steuerzahler 
nicht wahlberechtigt. Nachträglich habe ich erfahren, 
die Handelskammerbeiträge seien unrichtig einge
hoben worden, denn im allgemeinen geschehe es 
nicht, daß die Beiträge eingehoben werden, ohne 
daß der Betreffende dann auch wahlberechtigt sei.

Die Herren werden doch zugeben, daß es 
unter solchen Umständen, nämlich wenn Einer 
60 fl. Einkommensteuer zahlt und dabei doch nicht 
wahlberechtigt ist, weil die Gewerbesteuer, die er 
zahlt, vielleicht nicht hoch genug war, gewiß am 
Platze sei, in Erwägung zu ziehen, ob nicht auch 
die Einkommensteuer in Bezug auf das Wahlrecht 
eingerechnet werden soll.

Der Herr Abgeordnete Dr. Waibel hat selbst 
den Grundsatz aufgestellt, daß Jeder nach der 
Größe seines Gewerbes bei den Wahlen mitzu
reden haben soll.

Nun zeigt aber gerade die Einkommensteuer, 
ob ein Geschäft groß oder klein ist, und deshalb 
soll dieselbe auch eingerechnet werden.

Ich bin also bezüglich des ersten Punktes mit 
dem Abänderungs-Antrag des Dr. Waibel nicht 
einverstanden, sondern ich werde, ohne mich weiter 
auszusprechen über die Unbilligkeit, daß der Census 
für die Handelskammer-Wahl auf das Höchste ge
stellt wurde, soweit man nur konnte, dem ersten 
Anträge, wie ihn der volkswirthschaftliche Ausschuß 
gestellt hat, zustimmen.

Zum zweiten Anträge, welchen der Herr Abgeord
nete Dr. Waibel gestellt hat, wäre vielleicht auch noch 
Vieles zu sagen. Er fordert in erster Linie wieder die 
Einführung der geheimen Wahl. Ich brauche mich da 
nicht weiter einzulaffen, ich habe schon wiederholt in 

diesem h. Hause konstatirt, daß es nach meinem 
Geschmacke nicht wäre, wenn die Wahlen in den 
Landtag geheim wären. Ich habe auch hervor
gehoben, daß ich dies deshalb nicht recht finde, weil 
wir auch öffentlich kritisirt werden über das, was 
wir hier thun, und es ist daher auch nicht zu viel, 
wenn auch unsere Wähler offen für uns einstehen. 

Der Herr Dr. Waibel hat ferner verschiedene 
Anträge bezüglich der Reform der Landtags-Wahl
ordnung gestellt. Ich glaube, alle diese Aende
rungen sind auch möglich, wenn man nur den 
Ausschußantrag annimmt. Ich sehe nicht ein, 
warum man nicht zuwarten darf, bis einmal mit 
einer ausgearbeiteten Vorlage seitens des Landes
Ausschusses an den Landtag herangerückt wird; es 
wird sich dann zeigen, ob diese Vorlage entsprechend 
ist oder nicht. Es ist aber gewiß nicht nothwen
dig, daß wir uns heute schon, bevor die genügen
den Vorerhebungen gemacht sind, binden lassen. 
Diese Frage soll zuerst gründlich studirt und nach 
allen Seiten gründlich erwogen werden. Ich werde 
also auch in dieser Beziehung dem Ausschuß-Antrage 
beistimmen.

Dr. Schmid: In Betreff der seitens des Herrn 
Abgeordneten Fink zuletzt gefallenen Worte muß 
ich bemerken, daß wenn wir uns heute in eine 
Diskussion über die Aenderung der Wahlordnung 
einlassen, mir dieselbe nur akademischer Natur zu 
sein scheint, indem es gewiß besser sein wird, zu 
warten, bis von der Regierung selbst eine totale 
Aenderung der ganzen Wahlordnung vorgebracht 
wird. Wenn die heutige Diskussion auch nur 
eine akademische ist, so ist es doch, nachdem die 
Herren im volkswirthschaftlichen Ausschüsse gesagt 
haben, man strebe eine gründliche Aenderung der 
Landtags-Wahlordnung an, präziser, wettn man 
heute schon den aufzustellenden Prinzipien Rech
nung trägt, und deshalb dem Anträge des Herrn 
Dr. Waibel, der die Sache genauer präzisirt, Folge 
leistet. Ich finde darin nicht ein theilweises Vor
greifen einer Abänderung der Landtags-Wahlord
nung, sondern ich finde nur, daß in der heutigen 
akademischen Diskussion die Prinzipien festgestellt 
werden sollen, nach welchen ich mir eine gründ
liche Änderung der Landtags-Wahlordnung denken 
und vorstellen kann. Ich finde daher den Antrag 
des Herrn, Dr. Waibel, den zweiten Punkt der 
Anträge des volkswirthschaftlichen Ausschusses be- 
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treffend, für ganz gerechtfertiget, indem durch den
selben bereits die Prinzipien festgesetzt werden, 
nach welchen eine gründliche Abänderung der Land
tags-Wahlordnung vorgenommen werden soll, wäh
rend dies nach dem Anträge, wie er vom Aus
schüsse gestellt wird, nicht so genau bezeichnet ist. 
Ich stimme daher diesem Anträge auch bei.

Bezüglich des ersten Antrages, welchen der 
volkswirthschaftliche Ausschuß stellt, finde ich für 
meine Person keine Ursache davon abzugehen, in
dem ich auch das nur als eine akademische Ver
handlung ansehen kann. Ein gar so wesentlicher 
Unterschied zwischen dem vom Ausschüsse und dem 
vom Herrn Dr. Waibel gestellten Anträge bezüg
lich der Abänderung der Handelskammer-Wahl
ordnung ist überhaupt nicht vorhanden. Ich wäre 
daher dafür, daß dem Anträge, welchen der Herr 
Dr. Waibel ad Punkt 2 der Anträge stellt, 
welche uns der Ausschuß zur Annahme empfiehlt, 
entsprochen werde.

Dr. Beck: Zum ersten der vom Ausschüsse 
vorliegenden Anträge habe ich zu bemerken, daß 
ich, als die Sache im volkswirthschaftlichen Aus
schüsse zur Sprache gekommen ist, im Prinzipe 
dem Anträge auf Erweiterung des Wahlrechtes 
für die Wahlen in die Handels- und Gewerbe
kammer meine Zustimmung gegeben habe, und ich 
werde dies auch heute thun, obschon damals die 
Ausführungen, wie sie jetzt der Antrag enthält, 
nicht gemacht worden sind, sonst würde ich dem 
Punkte: „die für Gewerbe verschiedener Kate
gorien zu entrichtenden Steuern sind bei Bemessung 
des Wahlrechtes in Anrechnung zu bringen" nicht 
beigestimmt haben, weil das Wahlgesetz vorschreibt, 
daß nur ein Gewerbe gilt, eite Cumulirung von 
Gewerben soll da nicht stattstnden, nachdem schließ
lich Jeder doch nur deshalb in die Handelskammer 
wahlberechtigt ist, weil er ein Gewerbe ausübt.

Dem Anträge ad 2, wie er uns vom Aus
schüsse vorgelegt wird, kann ich in dieser Form 
nicht beistimmen, wohl aber dem andern Anträge, 
welcher nach meiner Ansicht präziser und weiter
gehend die Sache in die Hand nimmt. Ich war 
bei dieser Berathung im volkswirthschaftlichen Aus
schüsse auch zugegen, ich finde aber den Antrag 
des Herrn Dr. Waibel deshalb, weil er eine gewisse 
Directive gibt, nach welcher die Neuschaffung einer 
Landtags-Wahlordnung vorgenommen werden soll. 

werthvoller, als jenen des Ausschusses, welcher 
bloß allgemein von einer gründlichen Revision der 
Landtags-Wahlordnung spricht. Ich glaube, daß 
man im Allgemeinen bei einer Revision der Land
tags-Wahlordnung auch den Punkt bezüglich der 
geheimen Abstimmung in Berücksichtigung zu ziehen 
hat, wie dies bereits in der Petition der Gemeinde 
Hohenems ausgedrückt ist. Es ist ja der Zug der 
Zeit, überhaupt die geheime Abstimmung einzuführen. 
Wir finden dieselbe auch im deutschen Reiche für 
die Reichsrathswahlen und man muß sagen, daß 
dieselbe allenthalben vortheilhafter für die Wähler 
ist, indem Manche nicht geneigt sind, die Namen 
derjenigen, welche sie wählen möchten, mündlich 
anzugeben. Der Standpunkt, welchen der Herr 
Abgeordnete Fink vertritt, ist allerdings ein idealer 
und er wurde vor Jahren auch von einem Mit- 
gliede dieses h. Hauses, welches sich besonders 
dafür begeisterte, daß die Stimmen mündlich abzu
geben seien, vertreten. Unser Leben hat aber so 
wenig ideale Seiten, daß man auch diese anzweiseln 
muß. Es ist ja doch bekannt, daß gar mancher 
Geschäftsmann sich scheut, offen zu erklären, ich 
wähle den und den, und zwar nur deshalb, weil 
er fürchtet, in seinem Geschäfte oder Gewerbe 
beeinträchtigt zu werden. Es ist gewiß viel idealer, 
wenn man die Wahl frei läßt und Jeder seine 
Stimme nach bestem Wissen und Gewissen und 
und ohne Rücksicht auf sein Gewerbe abgeben 
kann. Sogar im Gewerbegesetz wurde der Passus 
ausgenommen, daß die Wahlen schriftlich gemacht 
werden müssen, da ist die Freiheit der Abstimmung 
gewährt, warum kann dies nicht auch bei den 
Landtagswahlen geschehen?

Eben so unpraktisch ist auch das Listen-Scru- 
tinium. Es ist, wie der Herr Dr. Waibel gesagt 
hat, in Händen der einzelnen Parteien — regieren 
die Liberalen, so haben diese die Sache in der 
Hand und umgekehrt.

Bekanntlich hat auch in Frankreich Gambetta 
das Listen-Scrutinium eingeführt, man hat dort 
aber die Nachtheile desselben bald eingesehen und 
ist davon wieder abgegangen.

Es ist doch gewiß zweckmäßig, wenn jede Ge
meinde, resp, jeder Wahlsprengel das Recht hat, 
den Mann des Vertrauens persönlich zu bestimmen, 
nicht daß eine ganze Serie auf einmal als Candi- 
daten aufgestellt wird. Ich werde mich also be
züglich des zweiten Punktes dem Anträge des
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Herrn Dr. Waibel anschließen und auch für den
selben stimmen.

Bösch: Das Doctoren-Collegium findet nur in 
der geheimen Wahl eine Garantie für die Frei
heit und Sicherheit der Wahl. Damit bin ich 
aber nicht einverstanden. Ich habe in dieser Be
ziehung auch Erfahrungen gemacht und haben die
selben das Gegentheil bewiesen. Gerade in der 
geheimen Wahl werden gewöhnlich viel größere 
Lumpereien, wenn man so sagen darf, getrieben. 
Ich habe erfahren, daß man bei den Gemeinde
Wahlen, welche geheim vorgenommen wurden, den 
Wählern die Wahlzettel mit Nummern bezeichnet 
hat, so daß auch die geringste Veränderung der 
Wahlzettel controlirbar war. Nach meiner An
sicht enthält die geheime Wahl eine gewisse Feig
heit. Mancher traut sich nicht recht offen, Diesen 
oder Jenen zu wählen und möchte deswegen das 
Wahlrecht lieber geheim ausüben. Aus den vor
aufgeführten Gründen halte ich aber die offene 
Wahlrechtsausübung für viel sicherer und reeller 
als die geheime. Mit der geheimen Stimmen
abgabe hat man nicht bloß in Lustenau, sondern 
auch in anderen Orten unangenehme Erfahrungen 
gemacht, es sind, bei diesem Wahlmodus viel mehr 
Ungehörigkeiten und Ungerechtigkeiten vorgekommen, 
als bei der offenen Wahl. Es wären noch ver
schiedene andere Gründe, welche gegen die geheime 
Wahl angeführt werden könnten, ich will darauf 
heute aber nicht weiter eingehen. Ich wollte diese Be
merkungen nur deshalb machen, weil die Herren 
Doctoren die Wahlfreiheit nur in der geheimen 
Stimmenabgabe erblicken, ich aber das Gegentheil 
davon erfahren habe. Man müßte nur die Wahlzettel, 
welche bei den Gemeindewahlacten liegen, unter
suchen und prüfen, um sich überzeugen zu können, 
in welcher Weise vorgegangen wurde, es wären 
gewiß verschiedenene Zeichen und Nummern darauf 
zu finden.

Nägele: Ich beantrage Schluß der Debatte.

Landeshauptmann: Es ist Schluß der Debatte 
beantragt worden. Ich ersuche daher jene Herren, 
welche mit diesem Anträge einverstanden sind, sich 
von den Sitzen zu erheben.

Angenommen.
Ich ertheile nun das Wort dem Herrn Be

richterstatter.

Martin Thurnher: Der Herr Vertreter der 
Handels- und Gewerbekammer hat am Eingänge 
seiner Auseinandersetzungen gesagt, es sei wohl 
der Ausgang der letzten Handelskammer-Wahlen 
die Veranlassung gewesen, einen Antrag auf Ab
änderung dieser Wahlordnung hier einzubringen. 
Ich kann demselben insoferne Recht geben, daß 
uns dieses Wahlergebnis die schon längst bestehen
den Unrichtigkeiten und Unzulässiigkeiten bei der 
Wahl in die Handels- und Gewerbekammer neuer
dings vor Augen geführt hat und daß das ein 
Grund gewesen sein mag, welcher die Herren An
tragsteller veranlaßt haben wird, etwas nachzuholen, 
was sie schon längst hätten thun sollen. Daß die 
dermaligen Bestimmungen hinsichtlich der Wahl
ordnung in die Handels- und Gewerbekammer ganz 
unrichtig sind, sehen Sie aus der kleinen Tabelle, 
welche im Berichte vorkommt. Daraus können 
Sie entnehmen, daß statistisch nachgewiesen ist, daß 
von 9029 Gewerbetreibenden in Vorarlberg nur 
352 Wähler der Handelssection und 347 Wähler 
der Gewerbesection, also im Ganzen 699 Wahl
berechtigte sind.

Wenn man dabei auch weiter bedenkt, daß 
auch bei diesen 699 Wahlberechtigten das Wahl
recht in ganz verschiedener Weise besteht, indem 
45 Wähler im Stande sind, 6 Vertreter in die 
Handelskammer zu wählen, dagegen 424 Wähler 
ebenfalls nur 6 und 275 Wähler 4, so werden 
sie im erhöhten Maße bewahrheitet finden, daß 
die jetzt bestehende Handelskammer-Wahlordnung 
nicht entspricht.

Die Handels- und Gewerbekammer ist eigent
lich gar keine solche, sie verdient diesen Namen 
gar nicht, weil 1S/14 sämmtlicher Gewerbetreibenden 
eine Vertretung darin gar nicht finden. Der Herr 
Vertreter der Handels- und Gewerbekammer hat 
geglaubt, sich gegen jenen Passus des Berichtes 
aussprechen zu sollen, der lautet:

„Das Wahlrecht zur Handels- und Gewerbe
kammer ist, wie es dermalen nach der Wahlord
nung der Handels- und Gewerbekammer für Vor
arlberg besteht, in einer geradezu unerhörten Weise 
beschränkt und zwar derart, wie es den Be
stimmungen des Gesetzes vom 29. Juni 1868, 
Nr. 85 R.-G.-Bl. offen widerspricht." Ich aber 
muß betonen, daß dieses wirklich der Fall ist, und 
daß der Nachweis hierüber im Berichte erbracht 
erscheint. In dem bezogenen Gesetze kommt, wo 



VIII. Sitzung des Vorarlberger Landtags. Iv. Session, 7. Periode 1894. 51

es sich um den Census von 100 fl. handelt, 
nirgends etwas von Zuschlägen vor, für die Wahl
ordnung in die Handelskammer hat man aber in 
der ersten Section nicht die einfache Steuerleistung 
von 100 ft. gelten lassen, sondern nur eine 
Steuerleistung von 100 fl. ausschließlich der Zu
schläge, ferner steht im Gesetze nichts, daß man 
die Steuer, die für mehrere Gewerbe entrichtet 
wird, nicht vereinigen kann. Hieraus ersehen die 
Herren, daß das Gesetz, wenn es auch verschiedene 
Lücken hat, nicht so weit geht, als die Wahl
ordnung unserer Handelskammer.

Wenn man dasselbe liberal auslegen würde, 
so hätte man es so auslegen sollen und müssen, 
daß diese Steuer eingerechnet wird. Ich wüßte 
ferner gar keinen Grund, warum nicht auch die 
Einkommensteuer mit in Rechnung gezogen werden 
soll. Die Einkommensteuer wird ja vorgeschrieben 
auf Grund des Gewerbes, sie ist eine Einnahme, 
die aus dem Gewerbe für den Betreffenden fließt 
und wofür er besteuert wird. Die Einkommen
steuer ist auch eine aus dem Gewerbe selbst 
als solchem fließende Steuer und sollte daher zur 
Wahlbefähigung eingerechnet werden, ebenso wie 
die Erwerbsteuer selbst, wenn man das Wahlrecht 
nicht in äußerster Weise beschränken will.

In dieser außerordentlichen Beschränkung liegt 
aber auch insofern ein Widerspruch, weil die Ein
kommensteuer in die Landtags-Wahlordnung ein
bezogen wird und bei der Landtags-Wahlordnung 
alle Zuschläge eingerechnet werden.

Nach einer Entscheidung des Verwaltungs
gerichtshofes sind die Zuschläge bei den Gemeinde
wahlen in Anrechnung zu bringen, und da unserer 
dermaligen Landtags-Wahlordnung die Gemeinde
Wahlordnung zu Grunde liegt, gilt diese Ent
scheidung des Verwaltungsgerichtshofes auch für 
die Landtags-Wahlordnung. Wenn nun die Ein
kommensteuer sammt Zuschlägen in die Landtags
Wahlordnung eingerechnet wird und eingerechnet 
werden muß, in der Wahlordnung für die Handels
und Gewerbekammer die Zuschläge aber einfach 
eliminirt erscheinen, so zeigt sich auch hierin wieder 
ein Widerspruch. Ich kann daher dem Anträge 
des Herrn Vertreters der Handels- und Gewerbe
kammer nicht beistimmen. Der Herr Vertreter 
der Handelskammer ist zwar für die Erweiterung 
des Wahlrechtes bei den Handelskammerwahlen, 
und insofern kann ich seine Anschauung nur be

grüßen, dieselbe ist aber zu wenig weitgehend. 
Es soll nach allen Richtungen hin, wie es hier im 
Berichte vorgeführt erscheint, vorgegangen werden. 
Nicht nur, daß man neue Wahl-Kategorien, neue 
Wahlsectionen schafft, es soll auch bei den anderen 
bestehenden Sectionen eine ganz bedeutende Herab
setzung des Census Platz greifen, die Zuschläge 
und auch die Einkommensteuer berücksichtigt werden, 
und wenn Jemand mehrere Gewerbe treibt, soll 
die Steuer für alle Gewerbe in Anrechnung ge
bracht werden, und es müßte in letzterem Falle 
auch fixirt werden, unter welchen Umständen ein 
solcher Gewerbetreibender wahlberechtigt und in 
welche bestimmte Sectionen er einzureihen wäre. 
Das ließe sich Alles machen.

Die meisten der Vorschläge, welche hier vom 
volkswirtschaftlichen Ausschüsse zur Annahme 
empfohlen werden, könnten durch Verordnung des 
Ministeriums im Einvernehmen mit der betreffenden 
Kammer erfolgen. Nur in einer Beziehung müßte 
im Wege der Gesetzgebung eingeschritten werden, 
nämlich bezüglich der Einrechnung der Einkommen
steuer.

Aus allen diesen Gründen empfehle ich die 
unveränderte Annahme des ersten Punktes der 
Anträge. Ich halte in dieser Hinsicht den Antrag 
des Herrn Dr. Waibel für viel zu wenig weit
gehend.

Nun komme ich zum zweiten Punkte der An
träge, betreffend die Abänderung der Landtags
Wahlordnung. Die Gründe, warum die Landtags
Wahlordnung nicht schon früher einer Aenderung 
unterzogen worden ist, sind schon im Berichte aus
einandergesetzt. Wäre bei den Wahlen im Jahre 
1890 nicht in einer Weise vorgegangen worden, 
wie sie einer 20jährigen Gepflogenheit vollständig 
widersprich! — einer großen Anzahl von Wählern 
wurde bekanntlich das Wahlrecht ganz entzogen — 
so hätte der Landtag Zeit gefunden, sich einer Ab
änderung der Landtagswahlordnung zu unterziehen, 
durch die damaligen Vorgänge hat sich aber der 
Landtag veranlaßt gesehen, zuerst die größeren 
Lücken auszufüllen, welche damals in das ganze Ge
bäude hineingerissen worden sind, bevor man zu einem 
Neubau hatte schreiten können; man mußte, wie 
ich schon einmal zu erwähnen Gelegenheit hatte, 
zuerst die Ziegel wieder auf das Dach bringen, 
die man damals mutwilliger Weise entfernt hat, 
bevor an ein neues Fundament gegangen werden 
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konnte. Durch die verschiedenen Verhandlungen, 
welche diesfalls nothwendig geworden sind, sind 
wieder ein paar kostbare Jahre vorbeigegangen, 
ohne daß man die Arbeiten wieder aufnehmen 
und an eine gründliche Revision der Wahlordnung 
hätte schreiten können. Nun glaube ich aber wird 
wohl kein Hindernis mehr obwalten, daß dem im 
Vorjahre beschlossenen Gesetze die a. h. Sanction 
bald zutheil wird, und es besteht dann auch kein 
Hindernis mehr, sofort an eine gründliche Revision 
der Landtags-Wahlordnung zu gehen.

Vom Herrn Vertreter der Handelskammer sind 
eine Menge Punkte aufgeführt worden, welche dem 
Landesausschusse bei Vornahme der Revision gleich
sam zur Richtschnur dienen sollten. Mit einigen 
derselben kann ich mich auch einverstanden erklären. 
Ich bin z. B- dafür, daß die Vollmachten abge
schafft werden, ebenso bin ich dafür, daß der Wahl
census bedeutend herabgesetzt werde; wenn wir uns 
aber über alle die vorgebrachten Grundsätze jetzt aus
sprechen wollten, dann hätten viel weitergehende 
Auseinandersetzungen vorausgehen müssen, die An
gelegenheit müßte an einen Ausschuß verwiesen 
werden, der darüber zu berathen hätte, ob und 
wie weit die Durchführung der einzelnen Punkte 
möglich ist, heute wäre aber ein solcher Beschluß 
wohl nicht möglich, denn wir würden dadurch ge
rade das Gegentheil von dem erzielen, was der 
Herr Abg. Dr. Waibel wünscht, nämlich ein gründ
liches Vorgehen, wir würden da schon im ersten 
Stadium der Berathung die Gründlichkeit nicht 
beobachten.

Das sind so die Gründe, die mich veranlassen, 
auf dem Anträge des Ausschusses zu verbleiben. 
Manche Punkte, die der Herr Dr. Waibel ange
führt hat, sind vielleicht gar nicht ausführbar, ins
besondere wird möglicherweise die Einführung der 
directen Wahl wegen staatsgrundgesetzlicher Bestim
mungen dermalen nicht möglich sein. Wir wollen 
dem Landesausschusse nicht Fesseln anlegen, die 
ihn in der freien Bewegung hindern. Den Herren 
bleibt ja immer noch Gelegenheit, bei der ftiner- 
zeitigen Berathung über diesen Gegenstand in den 
Ausschußsitzungen und im h. Hause ihre Ansicht 
zur Geltung zu bringen, Anträge zu stellen u. s. w. 
Aus diesen Gründen empfehle ich auch die unver
änderte Annahme des zweiten Antrages.

Dr. Waibel: Die Unzulässigkeit der Steuer-

Cumulirung besteht nicht bloß bei uns in Vor
arlberg, es ist dies auch in Innsbruck, Bozen und 
Rovereto so. Es liegt dies in der Natur der 
Sache, weil jeder Wahlberechtigte nur in jener 
Kategorie wählen kann, welcher er angehört, und 
naturgemäß kann auch nur jene Steuer vorge
schrieben werden, welche er in der betreffenden 
Kategorie bezahlt.

Martin Thurnher: Es ist unrichtig, daß ich 
bei diesem Punkte gesagt habe, daß bei den Han
delskammern Innsbruck, Bozen und Rovereto be
züglich Einrechnung der Einkommensteuer so vor
gegangen wird, wie bei uns. Ich habe nur ge
sagt, im Gesetze ist nichts anderes vorgesehen, und 
wenn man dasselbe hätte liberal auslegen wollen, 
dann hätte man die für mehrere Gewerbe ent
richtete Einkommensteuer auch einrechnen müssen.

Landeshauptmann: Ich schreite nun zur Ab
stimmung und zwar zuerst über den vom Herrn 
Abg. Dr. Waibel zu Punkt 1 der Ausschuß-An
träge gestellten Abänderungs-Antrag, welcher lautet: 

„Die h. Regierung wird aufgefordert, im Ein
vernehmen mit der Handels- und Gewerbekammer 
in Feldkirch eine Abänderung der mit Min.-Er
laß vom 31. März 1884 Z. 5575 Nr. 15 L.- 
G.-Bl. verfügten Wahlordnung für die Handels
und Gewerbekammer für Vorarlberg und zwar 
nach dem Vorbilde der den übrigen 3 Handels
und Gewerbekammern des Statthalterei-Gebietes 
mit dem gleichen Erlasse vorgeschriebenen Wahl
ordnung, insbesondere im Sinne der Erweiterung 
des Wahlrechtes in Erwägung zu ziehen."

Ich ersuche jene Herren, welche diesem An
träge die Zustimmung geben wollen, sich gefälligst 
von den Sitzen zu erheben.

Minorität.
Nun kommt der erste Punkt der Ausschuß

anträge zur Abstimmung, und ich ersuche jene 
Herren, welche demselben die Zustimmung geben 
wollen, sich gefälligst von den Sitzen zu erheben. 

Angenommen.
Dem zweiten Punkte der Ausschußanträge steht 

ebenfalls ein Abänderungs-Antrag des Herrn Dr. 
Waibel entgegen, welcher lautet:

„Der Landesausschuß wird beauftragt, dem 
Landtage in der nächsten Session eine Landtags
wahlordnung vorzulegen, in welcher die Grund- 
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sätze der geheimen Abstimmung, der persönlichen 
Abstimmung, der directen Wahl auch für die Land
gemeinden und die Abgrenzung eigener Wahlbezirke 
für jeden einzeln zu wählenden Abgeordneten, 
sowie eine entsprechende Herabsetzung des Wahl
census durchgeführt sind."

Ich ersuche jene Herren, welche diesem An
träge ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben.

Minorität.
Nun kommt der Ausschußantrag zur Abstim

mung.
„Der Landes-Ausschuß wird beauftragt, in die 

Berathung über eine gründliche Revision der Land
tags-Wahlordnung einzutreten und dem Landtage 
eine dahingehende Vorlage in nächster Session zu 
zu unterbreiten."

Jene Herren, welche mit diesem Ausschuß
Antrage einverstanden sind, wollen sich gefälligst 
von den Sitzen erheben.

Majorität.
Dieser Gegenstand wäre somit erlediget.
Der nächste Gegenstand ist eine Petition der 

Gemeinde Hohenems in Sachen der Re
form der Landtags-Wahlordnung.

Ich erwarte über die formelle Behandlung 
dieses Gegenstandes einen Antrag.

Martin Thurnher: Ich beantrage diese Petition 
unter Bezugnahme auf den soeben ad Punkt 2 
gefaßten Beschluß dem Landesausschusse zu über
weisen.

Landeshauptmann- Es ist die Ueberweisung 

dieser Petition an den Landes-Ausschuß beantragt. 
Wenn dagegen keine Einwendung erhoben wird, 
so nehme ich an, daß die Herren diesem Anträge 
zustimmen.

Die Zustimmung ist gegeben, die heutige 
Tagesordnung somit erschöpft.

Die nächste Sitzung beraume ich auf morgen 
Vormittag 10 Uhr an mit folgender Tagesordnung :

1. Bericht des Finanz-Ausschusses über das 
Gesuch des medizinischen Unterstützungsvereines 
in Wien.

2. Bericht des volkswirthschaftlichen Ausschusses 
betreffend die Betheiligung des Landes am 
Baue der projektirten Lokalbahn Bregenz— 
Bezau.

Ich habe den Herren noch mitzutheilen, daß 
der volkswirthschaftliche Ausschuß heute Nachmittag 
um 2 Uhr sich zu einer Sitzung versammeln 
wird. Ferner hat mich der Herr Obmann-Stell
vertreter des volkswirthschaftlichen Ausschusses er
sucht, den Herren mitzutheilen, daß derselbe Nach
mittags 3 Uhr eine Besprechung über die seitens 
des Landwirthschaftsvereines dem h. Hause gemachten 
Vorschläge zur Hebung der Rindviehzucht veran
stalten wird, bei welcher auch der Vorstand dieses 
Vereines Herr Carl Graf Belrupt erscheinen und 
referiren wird.

Ich erlaube mir daher die Herren zu dieser 
Sitzung, welche hier im Landtagssaale stattfinden 
wird, freundlichst einzuladen.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung um 12 Uhr 35 Mn. Mittags.
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